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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen  
 
A  Problem 
 
Seit vielen Jahren wird diskutiert, ob die Pflege in Nordrhein-Westfalen eine eigenständige 
Interessenvertretung braucht. Viele Pflegefachkräfte fühlen sich durch die bestehenden Ver-
bandsstrukturen nicht ausreichend repräsentiert und wünschen sich eine eigenverantwortliche 
Vertretung ihrer Interessen. Sie wollen in Gesellschaft, Fachpolitik und Verwaltung Gehör fin-
den, an den ihre Tätigkeit betreffenden Entscheidungen beteiligt sein und aktiv mitwirken. Vor 
diesem Hintergrund haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfa-
len 2017-2022 beschlossen, gesetzliche Regelungen für die Errichtung einer Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen, wenn die Pflegenden dies wollen. Eine durch 
die Landesregierung beauftragte repräsentative Befragung unter 1.500 Pflegefachkräften in 
Nordrhein-Westfalen im letzten Quartal 2018 hat ergeben, dass sich eine sehr deutliche Mehr-
heit (79 Prozent) der Befragten für die Etablierung einer Pflegekammer ausspricht. Das Er-
gebnis kann als allgemein akzeptiert bezeichnet werden und wird auch von Verbänden und 
Parteien als „klarer Handlungsauftrag“ gewertet.  
 
B Lösung  
 
Mit der Änderung des Heilberufsgesetzes und weiterer Gesetze wird die Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen gesetzlich implementiert. Ziel des Gesetzes ist die Errichtung einer starken 
Pflegekammer mit ausgeprägten Kompetenzen zum Nutzen ihrer Angehörigen und der Pflege 
insgesamt. Die Pflegekammer soll sehr selbständig agieren können und schrittweise ein um-
fangreiches Aufgabenportfolio übertragen bekommen. Die Zuständigkeiten sollen von der In-
teressenvertretung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene über die Weiterentwicklung 
des Berufsbildes und seiner Standards und Handlungsmaximen bis zur eigenverantwortlichen 
Zuständigkeit für Fort- und Weiterbildungen der Pflegefachkräfte reichen. Darüber hinaus sol-
len perspektivisch weitere umfangreiche Aufgaben übertragen werden, zum Beispiel Zustän-
digkeiten im Rahmen der generalistischen Ausbildung von Pflegefachpersonen nach der bun-
desweiten Reform der Pflegeberufe durch das Pflegeberufereformgesetz. 
  
Zudem erfolgen zahlreiche Änderungen und Ergänzungen bereits bestehender Gesetze mit 
dem Ziel, eine breite Verankerung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen in den bereits etab-
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lierten Gremienstrukturen des Gesundheits- und Pflegewesens in Nordrhein-Westfalen zu er-
reichen. Der in der Kammer zukünftig gebündelte Sachverstand aller Pflegefachpersonen in 
Nordrhein-Westfalen soll in allen pflegerelevanten Fragen einbezogen und die Stimme der 
Pflegenden breites Gehör finden. Hierdurch ist beabsichtigt, dem Berufsstand die ihm zu-
stehende fachpolitische und gesellschaftliche Bedeutung zu verschaffen.  
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Die Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen wird mit einer Anschubfinanzierung in 
Höhe von insgesamt maximal 5 Mio. Euro aus bereiten Mitteln des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales verteilt über drei Jahre finanziert. Die weitere Finanzierung der Pfle-
gekammer erfolgt aus Mitgliedsbeiträgen und Gebühren.  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales. Beteiligt sind das Ministerium der Finanzen, das Ministerium der Justiz, das Ministerium 
des Innern, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung führt zu dem Ergebnis, dass durch die Ein-
richtung einer Pflegekammer unter Beachtung der Regelungen dieses Gesetzesentwurfs die 
Position der Frauen in der Pflege gestärkt wird. 
 
I. Befristung 
 
Da Stammgesetze geändert werden, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt.  
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   G e g e n ü b e r s t e l l u n g    
 

Gesetzentwurf der Landesregierung   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz  

zur Errichtung der Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen 

 

  

   
Artikel 1 

Änderung des Heilberufsgesetzes 
 

 
Heilberufsgesetz (HeilBerG) 

Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 403), das zuletzt durch Gesetz vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Heilberufsgesetzes] geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  

 

  
 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt 
geändert: 
 
a) Die Überschrift des III. Abschnitts 

wird wie folgt gefasst: 
  

„III. Abschnitt 
 
Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte, 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 

der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Apothekerinnen und Apotheker, 

Tierärztinnen und Tierärzte“. 
 

 1. vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 17/5978 - in der Fassung 
der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales - Drucksache 17/7935 -  

 
 
 

 

b) Die Angaben zum IV. Abschnitt 
werden wie folgt gefasst: 

 
„IV. Abschnitt 

Weiterbildung der Pflegefachpersonen 
 
§ 54 Allgemeines  
 
§ 55 Führen von Weiterbildungsbezeich-
nungen 
 
§ 56  Widerruf und Rücknahme 
 
§ 57 Zulassung der Weiterbildungsstät-
ten“. 
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c) Die Angabe zu § 115 wird durch 
die folgenden Angaben ersetzt: 

 
„VII. Abschnitt  

Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 

§ 115 Errichtung der Pflegekammer  
 
§ 116 Satzungen der Pflegekammer und 
erste Konstituierung der 
Kammerversammlung 
 
§ 117 Besondere Melde- und 
Auskunftspflichten 
 
§ 118  Wahl zur ersten 
Kammerversammlung 
 
§ 119  Widerspruchsverfahren gegen 
Beitragsbescheide der Pflegekammer  
 
§ 120 Übergangsvorschriften zu 
Weiterbildungen in den Pflegeberufen 
 
§ 121 Inkrafttreten“. 

 
   

2. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 3 eingefügt: 

 
„3. Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner, 
Altenpflegerinnen und -pfleger, 
Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und -pfleger 
und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und -
pfleger (Pflegefachpersonen) 

 
die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen,“.  
 

 § 1 
 
Im Land Nordrhein-Westfalen werden als be-
rufliche Vertretungen der 
 

1. Ärztinnen und Ärzte 
 
die Ärztekammern Nordrhein und West-
falen-Lippe, 
 
2. Apothekerinnen und Apotheker 
 
die Apothekerkammern Nordrhein und 
Westfalen-Lippe, 
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b) Die Nummern 3 bis 5 werden die 
Nummern 4 bis 6.  

 

3. Psychologischen Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten sowie der 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten) 
 
die Kammer für Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten Nordrhein-
Westfalen (Psychotherapeutenkammer 
NRW), 
 
4. Tierärztinnen und Tierärzte 
 
die Tierärztekammern Nordrhein und 
Westfalen-Lippe, 
 
5. Zahnärztinnen und Zahnärzte 
 
die Zahnärztekammern Nordrhein und 
Westfalen-Lippe 

 
errichtet. Sie sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und führen ein Dienstsiegel. 
Den Sitz der Kammern bestimmen die 
Hauptsatzungen. 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Apotheker“ die Wörter 
„oder in praktischen 
Pflegeausbildungen nach dem 
Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), dem 
Altenpflegegesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. 
August 2003 (BGBl. I S. 1690) oder 
dem Krankenpflegegesetz vom 16. 
Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der 
jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.  

 
b) Nach Absatz 3 wird folgender 

Absatz 4 eingefügt: 
 
„(4) Die Pflegekammer kann 
darüber hinaus weiteren Personen, 
wie Pflegehilfs- und -
assistenzpersonen, den freiwilligen 
Beitritt ermöglichen, damit diese 
ebenfalls die Informations- und 

 § 2 
 
vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung - 
Drucksache 17/5978 - in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales - Drucksa-
che 17/7935 - 
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Unterstützungsangebote der 
Kammer in Anspruch nehmen 
können. Diese unterliegen nicht 
dem Kammerrecht. Die 
Einzelheiten regelt die 
Pflegekammer durch Satzung.“  

 
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 

5 und nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetzes“ werden 
die Wörter „für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602) in der 
jeweils geltenden Fassung“ einge-
fügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Zusatzbezeichnungen“ die 
Wörter „beziehungsweise 
Weiterbildungsbezeichnung im 
Sinne von 
§ 55“ und nach dem Wort 
„Gebiet“ die Wörter 
„beziehungsweise 
Tätigkeitsfeld“ eingefügt.  

 
 
 
 
 

b) In Nummer 4 wird nach der Angabe 
„35“ die Angabe „oder 
§ 55“ eingefügt. 

 

 § 5 
 
(1) Bei den Kammern sind Verzeichnisse der 
Kammerangehörigen und Dienstleistenden 
zu führen; alle Kammerangehörigen sind 
verpflichtet, ihrer Kammer die hierzu erfor-
derlichen Angaben zu machen. 
 
(2) Zu den erforderlichen Angaben gehören 
insbesondere: 
 
1. Namen, Geburtsnamen, Vornamen, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Ge-
burtsland, jetzige und frühere Staatsangehö-
rigkeiten, berufliche und private Anschriften; 
 
2. Staatsexamen, Approbation oder Berufs-
ausübungserlaubnis, gegebenenfalls Ar-
beitsgenehmigung; Gebiets-, Teilgebiets- 
und Zusatzbezeichnungen, für die eine An-
erkennung ausgesprochen wurde, und das 
Gebiet, in dem derzeit die heilberufliche Tä-
tigkeit ausgeübt wird; Dauer der beruflichen 
Tätigkeit; bei selbständiger Tätigkeit die Zahl 
der berufsspezifischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; 
 
3. Erwerb in- und ausländischer akademi-
scher Grade; 
 
4. Anerkennung einer Weiterbildung nach 
§ 35; 
 
5. Erklärung über einen ausreichenden De-
ckungsschutz aus bestehender Berufshaft-
pflichtversicherung gemäß § 30 Nr. 4. 
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5. In § 5a Absatz 1 werden nach den 

Wörtern „Behörden nach § 1“ die Wörter 
„beziehungsweise §§ 5 und 6“ und nach 
dem Wort „Berufserlaubnis“ die Wörter 
„beziehungsweise Erlaubnis zum 
Führen der 
Berufsbezeichnung“ eingefügt. 

 

 § 5a 
 
(1) vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 17/5978 - in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales - Drucksa-
che 17/7935 - 
 
(2) Die Berufszulassungsbehörde unterrich-
tet die Kammer auch über Auskünfte durch 
Aufnahmemitgliedstaaten nach Artikel 
56 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(3) Die Kammer übermittelt An- und Abmel-
dungen von Kammerangehörigen mit Na-
men, Gebiets-, Teilgebiets-, Zusatzbezeich-
nung, Art der Tätigkeit und Anschrift der nach 
Absatz 1 zuständigen unteren Gesundheits- 
oder Veterinärbehörde. 
 
(4) Die Kammer unterrichtet die Berufszulas-
sungsbehörde über die Verletzung von Be-
rufspflichten, wenn das Verhalten geeignet 
ist, Zweifel an der Eignung, Würdigkeit oder 
Zuverlässigkeit von Kammerangehörigen o-
der Dienstleistenden hervorzurufen, über Er-
krankungen und körperliche Mängel, sofern 
eine weitere Berufstätigkeit erhebliche kon-
krete Gefahren für die Gesundheit von Pati-
entinnen und Patienten befürchten lässt, und 
über den Ausgang der Prüfungen, die sie auf 
Grund von Auskünften nach Artikel 56 Abs. 
2 der Richtlinie 2005/36/EG durchgeführt 
hat. 
 
(5) Die Kammer stellt den Behörden europä-
ischer Staaten im Sinne des § 3 Absatz 1 
zum Zweck der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung gemäß Artikel 10 Ab-
satz 4 der Richtlinie 2011/24/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2011 über die Ausübung der Patienten-
rechte in der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4. April 
2011 S. 45) auf Anfrage Informationen über 
die Berufsausübungsberechtigung der Kam-
merangehörigen und Dienstleistenden aus 
ihren Verzeichnissen nach § 5 Absatz 1 zur 
Verfügung. 
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 § 6 
 
(1) Aufgaben der Kammern sind: 
 

1. den öffentlichen Gesundheitsdienst 
und öffentlichen Veterinärdienst bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt-
zen, insbesondere in allen die Heilbe-
rufe und die Heilkunde betreffenden Fra-
gen Vorschläge zu unterbreiten, 
 
2. auf Verlangen der Aufsichtsbehörden 
Stellungnahmen abzugeben sowie auf 
Verlangen der zuständigen Behörden 
Fachgutachten zu erstatten und Sach-
verständige zu benennen, 
 
3. einen ärztlichen und zahnärztlichen 
Notfalldienst in den sprechstundenfreien 
Zeiten sicherzustellen und bekannt zu 
machen, 
 
4. die berufliche Fortbildung der Kam-
merangehörigen zu fördern und zu be-
treiben, um dazu beizutragen, dass die 
für die Berufsausübung erforderlichen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten der Kammerangehörigen für das ge-
samte Berufsleben dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft und Praxis entspre-
chen, die Weiterbildung nach Maßgabe 
dieses Gesetzes zu regeln sowie fachli-
che Qualifikationen zu bescheinigen; die 
Kammern sind berechtigt, Daten über 
die Nachweise von Fort- und Weiterbil-
dung sowie fachliche Qualifikationen 
fortlaufend zu erfassen, 
 
5. die Qualitätssicherung im Gesund-
heits- und im Veterinärwesen zu fördern 
und zu betreiben - insbesondere Zertifi-
zierungen vorzunehmen - und mit den 
Beteiligten abzustimmen, 
 
6. für die Erhaltung eines hoch stehen-
den Berufsstandes zu sorgen und die 
Erfüllung der Berufspflichten der Kam-
merangehörigen zu überwachen sowie 
die notwendigen Maßnahmen zur Besei-
tigung berufsrechtswidriger Zustände zu 
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6. Dem § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 

werden die Wörter „ die Pflegekammer 
prüft vor der Schaffung zunächst, ob 
ein entsprechender Bedarf 
besteht,“ angefügt. 

 

treffen; hierzu können sie auch belas-
tende Verwaltungsakte erlassen, 
 
7. die beruflichen Belange der Kammer-
angehörigen wahrzunehmen, 
 
8. für ein gedeihliches Verhältnis der 
Kammerangehörigen untereinander zu 
sorgen und Streitigkeiten zwischen 
Kammerangehörigen sowie zwischen 
ihnen und Dritten, die aus der Berufs-
ausübung entstanden sind, zu schlich-
ten, soweit nicht andere Stellen zustän-
dig sind, 
 
9. die Errichtung von Stellen zur Begut-
achtung von Behandlungsfehlern, so-
weit nicht im Einzelfall mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörden davon abgese-
hen werden kann, 
 
10. Fürsorgeeinrichtungen und mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörden Ver-
sorgungseinrichtungen aufgrund einer 
besonderen Satzung für die Kammeran-
gehörigen und ihre Familienmitglieder 
zu schaffen, 
 
11. an Kammerangehörige Heilberufs-
ausweise auszugeben und ihnen sons-
tige Bescheinigungen auszustellen. Sie 
nehmen für Kammerangehörige und, 
soweit sie einen Berufsausweis benöti-
gen, für die bei ihnen tätigen berufsmä-
ßigen Gehilfen die Aufgaben nach § 291 
a Abs. 5 a Satz 1 Nr. 1 und 2 SBG V 
wahr; dazu legen sie gegenüber den 
Zertifizierungsdiensteanbietern die An-
forderungen fest und gewährleisten 
durch geeignete Maßnahmen deren Ein-
haltung, 
 
12. an Kammerangehörige und Dienst-
leistende auf Antrag den Europäischen 
Berufsausweis auszustellen oder zu ak-
tualisieren, soweit dieser aufgrund von 
Durchführungsrechtsakten der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 4 a Ab-
satz 7 der Richtlinie 2005/36/EG für Wei-
terbildungsbezeichnungen eingeführt 
ist. Das Nähere regelt das Gesetz über 
den Europäischen Berufsausweis vom 
26. April 2016 (GV. NRW. S. 230), 
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13. die Kammerangehörigen und die Öf-
fentlichkeit über ihre Tätigkeit und be-
rufsbezogene Themen zu informieren, 
 
14. die durch Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben im Bereich der Berufsbildung 
wahrzunehmen; die Apothekerkammern 
können sich an der Ausbildung der phar-
mazeutisch-technischen Assistentinnen 
und Assistenten beteiligen. 

 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben sind die 
Interessen des Gemeinwohls zu beachten. 
 
(2) Staats- und Gemeindebehörden sollen 
den Kammern Gelegenheit geben, sich über 
Fragen, die den Aufgabenbereich der Kam-
mern betreffen, zu äußern; sie können die 
Kammern an der Willensbildung im Gesund-
heits- und im Veterinärwesen beteiligen. 
 
(3) Gemeinsame Einrichtungen, insbeson-
dere Stellen zur Begutachtung von Behand-
lungsfehlern, können grundsätzlich nur von 
Kammern desselben Heilberufs betrieben 
werden. Soweit für die Begutachtung von 
Behandlungsfehlern erforderlich, werden 
Angehörige anderer Heilberufskammern hin-
zugezogen. 
 
(4) Die Kammern erheben zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Beiträge von ihren Kammerange-
hörigen. Sie können für besondere Amts-
handlungen, sonstige Tätigkeiten und für die 
Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen Ge-
bühren erheben. 
 
(5) Die Kammern berücksichtigen bei allen 
Maßnahmen, Planungen und Entscheidun-
gen die geschlechtsspezifischen Auswirkun-
gen. Sie streben bei der Besetzung ihrer Or-
gane sowie der nach diesem Gesetz einzu-
richtenden Stellen und Kommissionen eine 
geschlechtsparitätische Besetzung an. 
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7. In § 6 a Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schaffen“ die Wörter „, die 
Pflegekammer kann solche 
Einrichtungen bei Bedarf 
schaffen“ eingefügt. 

 

 § 6a 
 

(1) Die Kammern haben durch besondere 
Satzung mit Genehmigung der in § 3 Abs. 1 
Versicherungsaufsichtsgesetz NRW be-
stimmten Aufsichtsbehörde Versorgungsein-
richtungen für die Kammerangehörigen und 
ihre Familienmitglieder zu schaffen. Sie kön-
nen die Kammerangehörigen verpflichten, 
Mitglieder der Versorgungseinrichtung zu 
werden. Sie können Angehörige anderer 
Kammern desselben Berufes mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland mit Zustim-
mung der anderen Kammern in ihre Versor-
gungseinrichtungen aufnehmen, ihre Versor-
gungseinrichtung einer anderen Versor-
gungs- oder Versicherungseinrichtung des-
selben Berufes mit Sitz in der Bundesrepub-
lik Deutschland anschließen oder zusammen 
mit anderen Versorgungseinrichtungen des-
selben Berufes eine gemeinsame Versor-
gungseinrichtung schaffen. Das Nähere re-
geln die Kammern durch Satzung. 
 
(2) Abweichend von § 26 Abs. 1 Satz 1 kann 
die Satzung der Versorgungseinrichtung be-
stimmen, dass die Versorgungseinrichtung 
gerichtlich und außergerichtlich durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Ver-
waltungsorgans vertreten wird, das für die 
Geschäftsführung der Versorgungseinrich-
tung zuständig ist. 
 
(3) Die Versorgungseinrichtungen können im 
Rechtsverkehr unter ihrem Namen handeln, 
klagen und verklagt werden. Sie verwalten 
ein eigenes Vermögen, das nicht für Ver-
bindlichkeiten der Kammer haftet; das Ver-
mögen der Kammern haftet nicht für Ver-
bindlichkeiten der Versorgungseinrichtun-
gen. 
 
(4) Die Versorgungseinrichtungen gewähren 
folgende Leistungen: 
 

1. Altersrente, 
 
2. Berufsunfähigkeitsrente, 
 
3. Hinterbliebenenrente. 
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Auf diese Leistungen besteht ein Rechtsan-
spruch. Die Satzung kann weitere Leistun-
gen vorsehen. 
 
(5) Die Versorgungseinrichtungen erheben 
von ihren Mitgliedern die zur Erbringung der 
Versorgungsleistungen notwendigen Bei-
träge, die sich nach den Einkünften aus der 
beruflichen Tätigkeit richten und sich an den 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung orientieren. 
 
(6) Das Nähere ist in der Satzung zu regeln. 
Das gilt insbesondere für: 
 

1. die versicherungspflichtigen Mitglie-
der, 
 
2. den Beginn und das Ende der Pflicht-
mitgliedschaft, 
 
3. die Befreiung von der Pflichtmitglied-
schaft, 
 
4. die Mitgliedschaft nach Beendigung 
der Kammerzugehörigkeit, 
 
5. die Höhe der Beiträge, 
 
6. den Umfang der Versorgungsleistun-
gen, 

 
7. die Verpflichtung der Mitglieder und 
sonstigen Leistungsberechtigten, die für 
Art und Umfang der Beitragspflicht oder 
der Versorgungsleistungen erforderli-
chen Auskünfte zu geben, 
 
8. die Bildung, Zusammensetzung, 
Wahl, Amtsdauer und Aufgaben der Or-
gane der Versorgungseinrichtungen, 
 
9. die Bestellung einer/s oder mehrerer 
hauptamtlicher Geschäftsführerinnen o-
der Geschäftsführer. 
 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
 
(1) Die Ärztekammern errichten Ethikkom-
missionen zur Beratung ihrer Kammerange-
hörigen in berufsrechtlichen und berufsethi-
schen Fragen. Diese Kommissionen neh-
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a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Ethik“ die Wörter „, min-
destens je eine Pflegefachperson 
aus der Alten- und der Kranken-
pflege auf Vorschlag der Pflege-
kammer“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

men auch die Aufgaben wahr, die Ethikkom-
missionen durch Bundesrecht im Zusam-
menhang mit medizinischen Forschungsvor-
haben in den in Artikel 74 Nummern 19 und 
26 Grundgesetz genannten Gebieten oder 
durch Landesrecht zugewiesen worden sind. 
 
(2) Um die interdisziplinäre Zusammenset-
zung zu sichern, gehören der Ethikkommis-
sion neben Ärztinnen und Ärzten insbeson-
dere mindestens eine Person mit der Befähi-
gung zum Richteramt, mindestens eine Per-
son mit wissenschaftlicher oder beruflicher 
Erfahrung auf dem Gebiet der Ethik und min-
destens eine Person aus dem Bereich der 
Patientenvertretungen an. Für die Bewer-
tung von Vorhaben nach dem Arzneimittel-
gesetz, dem Medizinproduktegesetz oder 
dem Transfusionsgesetz ist darüber hinaus 
mindestens eine Apothekerin oder ein Apo-
theker in die Kommission zu berufen. Die 
medizinischen und pharmazeutischen Mit-
glieder der Ethikkommission müssen über 
die erforderliche Fachkompetenz verfügen. 
 
(3) Die Mitglieder sind in ihrer Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung unabhän-
gig, an Weisungen nicht gebunden und nur 
ihrem Gewissen verantwortlich. Sie sind zur 
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit ver-
pflichtet. 
 
(4) Soweit im Übrigen bundes- oder landes-
rechtlich nichts anderes vorgegeben ist, re-
geln die Ärztekammern durch Satzung 
 

1. die Aufgaben und Zuständigkeiten, 
 
2. die Voraussetzungen für die Tätigkeit, 
 
3. die Zusammensetzung, 
 
4. die Anforderungen an die Sachkunde, 
die Unabhängigkeit und die Pflichten der 
Mitglieder, 
 
5. das Verfahren, 
 
6. die Aufgaben des Vorsitzes, 
 
7. die Geschäftsführung, 
 
8. die Kosten des Verfahrens, 
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b) In Absatz 8 Satz 1 werden nach 

dem Wort 
„Psychotherapeutenkammer“ die 
Wörter „und die 
Pflegekammer“ eingefügt.  

 
9. die Entschädigung der Mitglieder 

 
der Ethikkommission. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(5) Zur Vorbereitung von Voten von grundle-
gender Bedeutung sollen die Ethikkommissi-
onen gutachtliche Äußerungen einschlägiger 
wissenschaftlicher Einrichtungen sowie Vo-
ten entsprechender Ethikkommissionen an-
derer öffentlich-rechtlicher Einrichtungen be-
rücksichtigen. 
 
(6) Die Ärztekammern haben durch den Ab-
schluss einer Haftpflichtversicherung Vor-
sorge für die Erfüllung von Schadensersatz-
verpflichtungen wegen Amtspflichtverlet-
zung durch die Tätigkeit ihrer Ethikkommis-
sion zu treffen. Ergibt sich durch ein Verhal-
ten einer Ethikkommission im Rahmen der 
Bewertung klinischer Prüfungen nach dem 
Arzneimittelgesetz oder dem Medizinpro-
duktegesetz eine derartige Schadensersatz-
verpflichtung, so ist die jeweilige Kammer 
durch das Land von Schadensersatzver-
pflichtungen freizustellen, soweit diese nicht 
bei einem in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Geschäftsbe-
trieb zugelassenen Versicherungsunterneh-
men versicherbar sind. Das Nähere ist in ei-
ner Vereinbarung zwischen dem Land und 
der jeweiligen Kammer zu regeln. 
 
(7) Die an den Medizinischen Fachbereichen 
der Hochschulen errichteten Ethikkommissi-
onen treten für den Hochschulbereich an die 
Stelle der Ethikkommissionen der Ärztekam-
mern. Die Absätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend. Die Satzungen der Hochschulen im 
Sinne des Absatzes 4 bedürfen der Geneh-
migung des für die Hochschulen zuständigen 
Ministeriums im Benehmen mit dem für das 
Gesundheitswesen zuständigen Ministe-
rium. 
 
vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung - 
Drucksache 17/5978 - in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales - Drucksa-
che 17/7935 - 
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9. Dem § 9 wird folgender Absatz 6 

angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
 
(1) Den Kammern werden folgende Aufga-
ben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen: 
 

1. die Ärztekammern sind zuständig für 
die Erteilung von Genehmigungen zur 
Durchführung künstlicher Befruchtun-
gen nach § 121a des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) Fünftes Buch (V) Gesetzli-
che Krankenversicherung vom 20. De-
zember 1988 (BGBl. I S. 2477) in der je-
weils geltenden Fassung, 
 
2. die Ärztekammern überprüfen die Ein-
haltung festgelegter Qualitätsstandards 
in ärztlich geleiteten Einrichtungen, so-
weit sie von der für die Einrichtung zu-
ständigen Aufsichtsbehörde beauftragt 
werden und sie der Aufgabenübertra-
gung zustimmen, 
 
3. die Ärztekammern und die Zahnärzte-
kammern richten ärztliche und zahnärzt-
liche Stellen nach der Röntgenverord-
nung (RöV) und der Strahlenschutzver-
ordnung (StrlSchV) zur Qualitätssiche-
rung bei der Untersuchung und Behand-
lung von Menschen ein, 
 
4. die Ärztekammern, Zahnärztekam-
mern und Tierärztekammern sind zu-
ständig für die Ausstellung von Beschei-
nigungen über den Erwerb der Fach-
kunde und der Kenntnisse im Strahlen-
schutz sowie für die Anerkennung der 
Kurse und anderer geeigneter Fortbil-
dungsmaßnahmen nach der RöV und 
StrlSchV, soweit diese Aufgaben durch 
Rechtsverordnung durch das für den 
Strahlenschutz zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit dem für die Kam-
meraufsicht zuständigen Ministerium 
übertragen sind, 
 
5. die Apothekerkammern sind zustän-
dig für die Regelung der Dienstbereit-
schaft und Genehmigung von Rezept-
sammelstellen nach §§ 23 und 24 der 
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„(6) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, der Pflegekammer durch Verord-
nung weitere die Pflegeberufe betref-
fende Aufgaben zur Erfüllung nach Wei-

Apothekerbetriebsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
September 1995 (BGBl. I S. 1195), 
 
6. die Tierärztekammern nehmen die 
Meldung nach § 11a Absatz 2 der Bun-
desTierärzteordnung (BTÄO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. No-
vember 1981 (BGBl. I S. 1193), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 11. 
Dezember 2007 (BGBl. I S. 2882), ent-
gegen, sind zuständige Behörden im 
Sinne des § 11a Absatz 3 Sätze 3 und 5 
BTÄO und stellen Bescheinigungen 
nach § 11a Absatz 4 BTÄO aus. 

 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann Weisungen 
erteilen, um die gesetzmäßige Ausführung 
der Aufgaben nach Absatz 1 zu sichern. Zur 
zweckmäßigen Ausführung der Aufgaben 
kann sie 
 

1. allgemeine Weisungen erteilen, 
 
2. besondere Weisungen erteilen, wenn 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-
gaben nicht gesichert erscheint oder 
überörtliche Interessen gefährdet sein 
können. 

 
(3) Abweichend von § 28 unterliegen die 
ärztlichen und zahnärztlichen Stellen nach 
Absatz 1 Nummer 3 und die Aufgaben der 
Kammern nach Absatz 1 Nummer 4 der 
Fachaufsicht des für den Strahlenschutz zu-
ständigen Ministeriums. 
 
(4) Das zuständige Fachministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung den Kam-
mern die Durchführung von Eignungsprüfun-
gen, Anpassungslehrgängen sowie die 
Überprüfung der Gleichwertigkeit von Kennt-
nissen als Aufgaben im Sinne des Absatzes 
1 zu übertragen. 
 
(5) Zur Kostendeckung der Aufgaben nach 
Absatz 1 und 4 erheben die Kammern Ge-
bühren. 
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sung zu übertragen. Hierzu zählen ins-
besondere Aufgaben der Ausbildungen 
nach dem Pflegeberufegesetz. Die Pfle-
gekammer ist vorher anzuhören. In der 
Verordnung ist zu bestimmen, wie die 
Pflegekammer die übertragenen Aufga-
ben sachgerecht erledigen soll und wer 
die aus der Durchführung der Aufgaben 
entstehenden Kosten trägt. Der zustän-
dige Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landtags ist ebenfalls 
anzuhören.“ 

 
10. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 wird nach Buchstabe b 
folgender Buchstabe c eingefügt: 

 
„c) 2 000 Angehörige der 

Pflegekammer,“. 
 

b) Die bisherigen Buchstaben c bis e 
werden die Buchstaben d bis f.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
 
(1) Jeder Kammerversammlung gehören 
mindestens 41 und höchstens 121 Mitglieder 
an. 
 
(2) Für je 
 

a) 250 Angehörige der Ärztekammern, 
 
b) 80 Angehörige der Apothekerkam-
mern, 
 
 
 
 
c) 100 Angehörige jeder Berufsgruppe 
der Psychotherapeutenkammer, 
 
d) 50 Angehörige der Tierärztekam-
mern, 
 
e) 75 Angehörige der Zahnärztekam-
mern 

 
ist in jedem Wahlkreis ein Mitglied der Kam-
merversammlung zu wählen. 
 
(3) Die Mitglieder der Kammerversammlung 
der Psychotherapeutenkammer sind von den 
Kammerangehörigen ihrer jeweiligen Berufs-
gruppe in getrennten Wahlgängen zu wäh-
len. Gehören Kammerangehörige beiden 
Berufsgruppen an, so haben sie innerhalb 
der von der Kammer gesetzten Frist zu er-
klären, in welcher Berufsgruppe das Stimm-
recht ausgeübt werden soll. Die Kammerver-
sammlung kann auch die Ausübung des 
Stimmrechts in beiden Berufsgruppen zulas-
sen. 
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c) Nach Absatz 3 wird folgender 
Absatz 4 eingefügt: 

 
„(4) Die Mitglieder der Kammerver-
sammlung der Pflegefachpersonen 
sind von den Kammerangehörigen 
ihrer jeweiligen Tätigkeitsfelder in 
getrennten Wahlgängen zu wählen. 
Gehören Kammerangehörige meh-
reren Tätigkeitsfeldern an, so haben 
sie innerhalb der von der Kammer 
gesetzten Frist zu erklären, in wel-
cher Gruppe das Stimmrecht aus-
geübt werden soll.“  

 
d) Der bisherige Absatz 4 wird 

Absatz 5.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Würde aufgrund von Absatz 2 die Min-
destzahl nicht erreicht oder die Höchstzahl 
überschritten, so ist unter Berücksichtigung 
der Zahl der Kammerangehörigen in den 
Wahlkreisen die Zahl der in den Wahlkreisen 
zu wählenden Mitglieder der Kammerver-
sammlung entsprechend zu erhöhen oder zu 
mindern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden nach der 

Angabe „10“ die Wörter „und zur 
Pflegekammer von mindestens 
80“ eingefügt.  

 

 § 16 
 
(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvor-
schlägen, die bei den Wahlen zu den Ärzte-
kammern von mindestens 40, zu den Apo-
thekerkammern von mindestens 20, zu der 
Psychotherapeutenkammer sowie zu den 
Zahnärztekammern von mindestens 15 und 
zu den Tierärztekammern von mindestens 
10 in dem Wahlkreis wahlberechtigten Per-
sonen unterschrieben sein müssen. Jeder 
Wahlvorschlag soll das Geschlecht, das un-
ter den wahlberechtigten Berufsangehörigen 
in der Minderheit ist, mindestens entspre-
chend seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
wahlberechtigten Berufsangehörigen be-
rücksichtigen und eine Reihenfolge enthal-
ten, die es ermöglicht, dass das Geschlecht 
in der Minderheit in der Kammerversamm-
lung mindestens entsprechend seinem zah-
lenmäßigen Verhältnis vertreten sein kann, 
soweit keine sachlichen Gründe entgegen-
stehen. Die Wahlleitung stellt fest, wie hoch 
der Anteil der Geschlechter an den wahlbe-
rechtigten Berufsangehörigen ist.  
 
(2) Die Kammer hat auf Anforderung der je-
weiligen Vertrauensperson für den Wahlvor-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7926 

 
 

19 

schlag ein Verzeichnis der Kammerangehö-
rigen auszuhändigen, das Name, Vorname 
und private Anschrift enthält. Die private An-
schrift ist durch die berufliche Anschrift zu er-
setzen, sofern Kammerangehörige dies ge-
genüber der Kammer schriftlich erklärt ha-
ben und die Kammer die Angabe der berufli-
chen Anschrift in diesem Verzeichnis zu-
lässt. 
 

12. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„-therapeut“ die Wörter „, der 
Pflegekammer mindestens zwei in 
der Altenpflege beschäftigte 
Mitglieder,“ eingefügt.  

 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

 
„Im Vorstand der Pflegekammer soll 
der Frauenanteil den prozentualen 
Frauenanteil der Pflegefachperso-
nen in Nordrhein-Westfalen wider-
spiegeln, er muss aber mindestens 
bei 50 Prozent liegen.“ 

 

 § 24 
 
(1) Der Kammervorstand besteht aus der 
Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vize-
präsidentin oder dem Vizepräsidenten und 
mindestens drei Beisitzerinnen oder Beisit-
zern. Dem Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer gehört wenigstens eine Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder 
ein -therapeut an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Kammervorstand führt die Geschäfte 
der Kammer nach Maßgabe der Hauptsat-
zung.  
 
(3) Der Kammervorstand führt nach Ablauf 
der Wahlperiode die Geschäfte weiter, bis 
der neue Kammervorstand die Geschäfts-
führung übernommen hat. 
 
(4) Eine Neuwahl des Kammervorstandes ist 
schon vor Ablauf der Wahlperiode vorzuneh-
men, wenn die absolute Mehrheit der Kam-
merversammlung dieses verlangt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 § 30 
 
Die Kammerangehörigen, die ihren Beruf 
ausüben, haben insbesondere die Pflicht, 
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13. In § 30 Nummer 3 wird nach dem Wort 

„Ärzte“ das Wort 
„, Pflegefachpersonen“ eingefügt. 

 

1. sich beruflich fortzubilden und sich dabei 
über die für ihre Berufsausübung geltenden 
Bestimmungen zu unterrichten, 
 
2. grundsätzlich am Notfalldienst teilzuneh-
men, wenn sie ambulant ärztlich oder zahn-
ärztlich tätig sind, 
 
3. soweit sie als Ärztinnen oder Ärzte, Psy-
chotherapeutinnen oder -therapeuten, Zahn-
ärztinnen oder -ärzte und Tierärztinnen oder 
-ärzte tätig sind, über in Ausübung ihres Be-
rufs gemachte Feststellungen und getroffene 
Maßnahmen Aufzeichnungen zu fertigen, 
 
4. eine Berufshaftpflichtversicherung zur De-
ckung sich aus ihrer Berufstätigkeit ergeben-
den Haftpflichtansprüche abzuschließen und 
während ihrer Berufstätigkeit aufrecht zu er-
halten, soweit nicht zur Deckung der Schä-
den Vorsorge durch eine Betriebshaftpflicht-
versicherung getroffen ist oder sie nicht nach 
den Grundsätzen der Amtshaftung von der 
Haftung freigestellt sind. Das Bestehen des 
Versicherungsverhältnisses ist der zuständi-
gen Kammer auf Verlangen nachzuweisen. 
Zuständige Stelle im Sinn von § 117 Absatz 
2 Versicherungsvertragsgesetz vom 23. No-
vember 2007 (BGBl I S. 2631), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 79 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geän-
dert worden ist, ist die jeweilige Kammer und 
 
5. auf Verlangen Informationen über die von 
Ihnen angebotenen Leistungen, insbeson-
dere über deren Verfügbarkeit, Qualität und 
Sicherheit, über ihren Zulassungs- oder Re-
gistrierungsstatus, über ihren Versiche-
rungsschutz oder andere Formen des per-
sönlichen oder kollektiven Schutzes in Be-
zug auf die Berufshaftpflicht bereitzustellen. 
 

 
 
 
 
 
 
14. § 32 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

 § 32 
 
Die Berufsordnung soll Regelungen über die 
Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des 
Honorars treffen. 
 
Sie kann im Rahmen des § 29 weitere Vor-
schriften über Berufspflichten enthalten, ins-
besondere, soweit es für den einzelnen Heil-
beruf in Betracht kommt, hinsichtlich 
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a) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 3 eingefügt: 

 
„3. der Ausübung des Berufs in 
einer stationären Pflegeeinrichtung 
oder in einem ambulanten 
Pflegedienst, die der pflegerischen 
Versorgung dienen,“.  

 
b) Die bisherigen Nummern 3 bis 14 

werden die Nummern 4 bis 15.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. der Einhaltung der Schweigepflicht 
und der sonst für die Berufsausübung 
geltenden Rechtsvorschriften, 
 
2. der Ausübung des Berufs in eigener 
Praxis, in Praxiseinrichtungen, die der 
ambulanten Versorgung dienen, und in 
sonstigen Einrichtungen der medizini-
schen Versorgung, 
 
 
 
 
 
 
 
3. der Teilnahme der Kammerangehöri-
gen an Qualitätssicherungsmaßnah-
men, 
 
4. der Ausstellung von Gutachten und 
Zeugnissen, 
 
5. der Praxis- und Apothekenankündi-
gung einschließlich der Ankündigung 
von außerhalb der Weiterbildung erwor-
benen besonderen Qualifikationen, die 
nur bei Nachweis einer Tätigkeit mit er-
heblichem Umfang zulässig ist, 
 
6. der Praxis- und Apothekeneinrich-
tung; dabei sollen die besonderen Be-
lange behinderter Menschen berück-
sichtigt werden, 
 
7. der Durchführung von Sprechstunden 
und Öffnungszeiten von Apotheken, 
 
8. der gemeinsamen Ausübung der Be-
rufstätigkeit, 
 
9. des nach den Besonderheiten des je-
weiligen Heilberufes erforderlichen Aus-
maßes des Verbots oder der Beschrän-
kung der Werbung, 
 
10. der Verordnung und Empfehlung 
von Heil- oder Hilfsmitteln, 
 
11. des beruflichen Verhaltens gegen-
über anderen Berufsangehörigen und 
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c) Die bisherige Nummer 15 wird 
Nummer 16 und nach dem Wort 
„ärztlicher,“ wird das Wort 
„pflegerischer,“ eingefügt.   

 
d) Die bisherigen Nummern 16 bis 18 

werden die Nummern 17 bis 19. 
 

der Zusammenarbeit zwischen Berufs-
angehörigen und Angehörigen anderer 
Berufe, 
 
12. Umgang mit Daten der Patientinnen 
und Patienten, insbesondere bei Praxis-
aufgabe, Praxisnachfolge sowie bei der 
Übermittlung an Verrechnungsstellen, 
 
13. der Beschäftigung von Vertreterin-
nen und Vertretern, Assistentinnen und 
Assistenten sowie sonstigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, 
 
14. der Ausbildung von Personal, 
 
15. der Durchführung besonderer ärztli-
cher, psychotherapeutischer, zahn- und 
tierärztlicher Verfahren, 
 
 
16. der Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen, 
 
17. der Einrichtung, Ausstattung und 
des Betriebes tierärztlicher Kliniken. 
 
18. vgl. Gesetzentwurf der Landesregie-
rung - Drucksache 17/5978 - in der Fas-
sung der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales - Drucksache 17/7935 - 
 

15. Die Überschrift des III. Abschnitts wird 
wie folgt gefasst: 

 
„III. Abschnitt 

 
Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte, 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 

der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Apothekerinnen und Apotheker, 

Tierärztinnen und Tierärzte“. 
 

 
 
 
 
 

 III. Abschnitt 
Weiterbildung 
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16. In § 33 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Kammerangehörige“ die Wörter 
„gemäß § 1 Nummer 1 und 2, 4 bis 
6“ eingefügt.  

 

 § 33 
 
Kammerangehörige können nach Maßgabe 
dieses Abschnitts neben ihrer Berufsbe-
zeichnung weitere Bezeichnungen führen, 
die auf besondere Kenntnisse in einem be-
stimmten beruflichen Gebiet (Gebietsbe-
zeichnung) oder Teilgebiet (Teilgebietsbe-
zeichnung) oder auf Bereiche (Zusatzbe-
zeichnung) hinweisen. Anstelle der Bezeich-
nungen nach Satz 1 können die Kammern 
andere Bezeichnungen bestimmen, soweit 
diese der Rechtsklarheit oder der Einheitlich-
keit dienen. 
 

17. Der IV. Abschnitt wird wie folgt gefasst: 
 

„IV. Abschnitt 
Weiterbildung der Pflegefachpersonen 

 
§ 54 

Allgemeines 
 
(1) Die Weiterbildung der in § 1 Nummer 3 
genannten Kammerangehörigen erfolgt ab 
dem 1. Januar 2024 nach den 
Bestimmungen dieses Abschnitts und nach 
der durch die Pflegekammer zu erlassenden 
Weiterbildungsordnung. Diese 
Weiterbildungsordnung regelt auch das 
Nähere zu den personellen und sachlichen 
Anforderungen an die Weiterbildungsstätten.   
 
(2) Die Übergangsbestimmungen des § 120 
bleiben unberührt. 
 

§ 55 
Führen von 

Weiterbildungsbezeichnungen 
 
(1) Die Weiterbildungsbezeichnung kann 
neben einer Berufsbezeichnung geführt 
werden. Mehrere 
Weiterbildungsbezeichnungen dürfen 
nebeneinander geführt werden. 
 
(2) Wer eine Weiterbildungsbezeichnung in 
einem in der Weiterbildungsordnung der 
Pflegekammer bestimmten 
Weiterbildungsbereich führen will, bedarf der 
Anerkennung. Die Anerkennung ist bei der 
Pflegekammer zu beantragen. Diese 
entscheidet aufgrund einer Prüfung, in der 

  
 

IV. Abschnitt 
Spezifische Ausbildung in der Allge-

meinmedizin 
 

§§ 54- 57 
(entfallen) 
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Inhalt, Umfang und Ergebnis der 
durchlaufenen Weiterbildung nachzuweisen 
und die erworbenen Kenntnisse darzulegen 
sind. § 39 Absatz 2 bis 7 gilt entsprechend. 
 
(3) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene Weiterbildung wird 
anerkannt, wenn die Gleichwertigkeit des 
Weiterbildungsstandes oder des 
Kenntnisstandes nachgewiesen wurde. Das 
Nähere regelt das 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
NRW in der jeweils geltenden Fassung. Im 
Ausland begonnene Weiterbildungen 
können auf Weiterbildungen der 
Pflegekammer angerechnet werden.  
 
(4) Dienstleistungserbringer führen in der 
Regel in Abweichung von § 3 Absatz 4 die 
Weiterbildungsbezeichnung des 
Niederlassungsmitgliedsstaates. Die 
Weiterbildungsbezeichnung wird dabei in der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Niederlassungsmitgliedstaats geführt, 
und zwar so, dass keine Verwechslung mit 
der Weiterbildungsbezeichnung der 
Pflegekammer möglich ist. 
 
(5) Weiterbildungsbezeichnungen, die in 
anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund staatlicher 
Regelungen erworben worden sind, dürfen in 
Nordrhein-Westfalen geführt werden. Bereits 
begonnene Weiterbildungen sollen auf 
Weiterbildungen der Pflegekammer 
angerechnet werden. 
 

§ 56 
Widerruf und Rücknahme 

 
(1) Die Berechtigung zum Führen von 
Weiterbildungsbezeichnungen besteht nicht, 
wenn die Voraussetzungen einer 
Rücknahme oder eines Widerrufs der 
Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung vorliegen. Die 
Anerkennung kann auch zurückgenommen 
werden, wenn die für die Erteilung 
erforderlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben waren.  
 
(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
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Land Nordrhein-Westfalen.  
 
 
 
 
 

§ 57 
Zulassung der Weiterbildungsstätten 

 
(1) Die Weiterbildung wird an von der 
Pflegekammer zugelassenen 
Weiterbildungsstätten oder an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen 
durchgeführt. Die Weiterbildungsordnung 
kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen, 
soweit dies mit dem Ziel der Weiterbildung 
vereinbar ist.  
 
(2) Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, 
wenn die erforderlichen personellen, 
baulichen und sachlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Weitere Nebenbestimmungen 
sind zulässig. Näheres regelt die 
Weiterbildungsordnung der Pflegekammer.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. In § 64 Absatz 2 Satz 2 werden nach 

dem Wort 
„Psychotherapeutenkammer“ die Wörter 
„und für die Pflegekammer je“ eingefügt. 

 

 § 64 
 
(1) Die nichtrichterlichen Beisitzerinnen und 
Beisitzer des Berufsgerichts für Heilberufe 
und des Landesberufsgerichts für Heilberufe 
werden auf die Dauer von fünf Jahren von 
Wahlausschüssen für ein bestimmtes Ge-
richt gewählt. Für jeden Beruf wird je ein 
Wahlausschuss für das Land Nordrhein-
Westfalen gebildet. 
 
(2) Jeder Wahlausschuss besteht aus der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Ober-
verwaltungsgerichts, den Präsidentinnen o-
der Präsidenten der Verwaltungsgerichte, 
bei denen die Berufsgerichte für Heilberufe 
gebildet sind, sowie je einer oder einem von 
den zuständigen Kammern benannten Kam-
merangehörigen. Abweichend von Satz 1 
wirken für die Psychotherapeutenkammer 
zwei von ihr benannte Kammerangehörige 
mit. Für jedes benannte Mitglied des Aus-
schusses ist eine Vertretung zu benennen. 
Die Amtsdauer der benannten Mitglieder des 
Ausschusses beträgt fünf Jahre. Sie beginnt 
mit dem erstmaligen Zusammentritt. 
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(3) Der Ausschuss wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Oberverwaltungs-
gerichtes einberufen. Der Ausschuss ist be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend 
sind. 
 
(4) Jede Kammer ist verpflichtet, dem Wahl-
ausschuss unter Berücksichtigung der Ge-
richtseinteilung eine Liste von geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern vorzulegen, 
die für die Ärztekammern mindestens zwan-
zig, für die übrigen Kammern mindestens 
zehn Namen enthält. 
 
(5) Gewählt ist, wer mindestens vier Stim-
men auf sich vereinigt. 
 

 
 
 
 
 
19. In § 70 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Psychotherapeutenkammer“ die 
Wörter „oder der 
Pflegekammer“ eingefügt.  

 

 § 70 
 
Örtlich zuständig ist das Berufsgericht für 
Heilberufe für den Bezirk der Kammer, der 
die Beschuldigten zum Zeitpunkt der Eröff-
nung des Verfahrens angehören. Für Be-
schuldigte, die der Psychotherapeutenkam-
mer angehören, ist das Berufsgericht für 
Heilberufe örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
die Beschuldigten zum Zeitpunkt der Eröff-
nung des Verfahrens ihren Beruf ausüben, o-
der, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

20. § 114 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Dem Absatz 1 wird ein Punkt und 
folgender Satz 2 angefügt: 

 
„Die Pflegekammer wird abwei-
chend von Satz 1 an den Kosten 
erst ab dem Tag nach der Bekannt-
machung einer Berufsordnung im 
Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen gemäß § 31 Absatz 
3 in Verbindung mit § 23 Absatz 3 
beteiligt.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 § 114 
 
(1) Die persönlichen und sächlichen Kosten 
der Berufsgerichtsbarkeit sind dem Lande 
am Schluss eines jeden Rechnungsjahres 
von den Kammern im Verhältnis der Zahl ih-
rer Angehörigen zu erstatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Einnahmen an Gebühren, Kosten 
und Geldbußen fließen dem Lande zu; so-
weit die Isteinnahmen die nach Absatz 1 
dem Lande zu erstattenden Kosten überstei-
gen, sind sie im nächsten Haushaltsjahr an 
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b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.  
 

die Kammern im Verhältnis der Zahl ihrer An-
gehörigen auszuzahlen. Die Kammern ha-
ben diese Beträge ihren Fürsorge- und Ver-
sorgungseinrichtungen zuzuführen. 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

21. Nach § 114 wird folgender VII. 
Abschnitt eingefügt: 

 
 

„VII. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 115 

Errichtung der Pflegekammer  
 
(1) Die Pflegekammer wird spätestens 40 
Tage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
errichtet. 
 
(2) Das für Pflege zuständige Ministerium 
bestellt zum Errichtungsdatum aus dem 
Kreis der in § 1 Nummer 3 genannten 
Berufsangehörigen, die in Nordrhein-
Westfalen ihren Beruf ausüben oder, falls sie 
ihren Beruf nicht ausüben, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Nordrhein-
Westfalen haben, einen Ausschuss zur 
Errichtung der Pflegekammer 
(Errichtungsausschuss). Dieser besteht aus 
mindestens 15 und höchstens 20 
Mitgliedern. Im Errichtungsausschuss 
müssen mindestens die Hälfte der Mitglieder 
Frauen und mindestens sieben Mitglieder 
dem beruflichen Tätigkeitsfeld stationäre 
oder ambulante Altenpflege zuzuordnen 
sein. Für die Mitglieder sind Ersatzmitglieder 
in gleicher Anzahl zu bestellen. Vorschläge 
der in Nordrhein-Westfalen bestehenden 
Berufs- und Fachverbände der Pflegeberufe 
sowie der Gewerkschaften sind zu 
berücksichtigen, der Trägervielfalt ist 
Rechnung zu tragen.  
  
(3) Der Errichtungsausschuss nimmt bis zum 
ersten Zusammentritt der gewählten 
Kammerversammlung deren Aufgaben und 
Befugnisse wahr, soweit dies im Rahmen der 
Errichtung der Pflegekammer erforderlich ist. 
Er hat die Rechtsstellung einer rechtsfähigen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
unterliegt der Rechtsaufsicht des für Pflege 
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zuständigen Ministeriums. Mit dem ersten 
Zusammentritt der gewählten 
Kammerversammlung wird der 
Errichtungsausschuss aufgelöst, seine 
Rechte und Pflichten gehen gleichzeitig auf 
die Pflegekammer über.  
 
(4) Der Errichtungsausschuss wählt aus 
seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied und ein 
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied, 
diese, sowie zwei weitere aus der Mitte des 
Errichtungsausschusses zu wählende 
Personen, nehmen als vorläufiger Vorstand 
bis zur Wahl der Mitglieder des Vorstands 
durch die Kammerversammlung die 
Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 
wahr, soweit dies im Rahmen der Errichtung 
der Pflegekammer erforderlich ist. 
Mindestens zwei Mitglieder des vorläufigen 
Vorstandes sind dem beruflichen 
Tätigkeitsfeld stationäre oder ambulante 
Altenpflege zuzuordnen.  
 
(5) Das vorsitzende Mitglied oder das 
stellvertretende vorsitzende Mitglied 
vertreten den Errichtungsausschuss 
gerichtlich und außergerichtlich jeweils 
allein.  
 
(6) Der Errichtungsausschuss ermittelt die in 
§ 1 Nummer 3 genannten 
Berufsangehörigen, die Mitglieder der 
Pflegekammer werden. Die 
Berufsangehörigen haben dem 
Errichtungsausschuss folgende Angaben 
und Unterlagen zu übermitteln:  
 

1. Vor- und Familiennamen, 
 
2. frühere Namen, 
 
3. Geschlecht, 
 
4. Geburtsdatum, 
 
5. Dienst- und Privatanschrift sowie, 
sofern vorhanden, Emailadresse und 
Telefonnummer, 
 
6. Berufsbezeichnung nach § 1 Nummer 
3 und berufliches Tätigkeitsfeld, in 
welchem sie ihren Beruf ausüben, und   
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7. Nachweis der Berechtigung zur 
Führung der Berufsbezeichnung. 

 
 
 
 
 

§ 116 
Satzungen der Pflegekammer und erste 
Konstituierung der Kammerversamm-

lung 
 
(1) Die Wahl zur ersten Kammerversamm-
lung hat in Abstimmung mit dem fachlich zu-
ständigen Ministerium so rechtzeitig zu erfol-
gen, dass diese bis zum 1. April 2022 erst-
mals zusammentreten kann. Das für Pflege 
zuständige Ministerium gibt den Termin des 
ersten Zusammentretens im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt. 
 
(2) Die Pflegekammer hat die erforderlichen 
Satzungen spätestens bis zum 1. September 
2022 zu erlassen. Ihre Weiterbildungsord-
nung ist abweichend hiervon zum 1. Januar 
2024 in Kraft zu setzen. 
 

§ 117 
Besondere Melde- und Auskunftspflich-

ten 
 
(1) In Ergänzung zu § 5 unterstützen die 
Krankenhäuser und die stationären und am-
bulanten Pflegeeinrichtungen sowie sonstige 
Einrichtungen, in denen Pflegefachpersonen 
tätig sind, den Errichtungsausschuss und die 
Pflegekammer auf Anforderung bei der Er-
mittlung der Berufsangehörigen nach § 1 
Nummer 3 durch Übermittlung der in § 115 
Absatz 6 Nummer 1 bis 6 genannten Anga-
ben zu den bei ihnen tätigen oder eine Tätig-
keit aufnehmenden Berufsangehörigen. Sie 
informieren die Berufsangehörigen über die 
übermittelten Daten und deren Empfänger. 
Der Errichtungsausschuss, und nach dessen 
Auflösung die Pflegekammer, bestimmt die 
Einzelheiten der Übermittlung. § 58 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass ein 
Zwangsgeld bis zu 50 000 Euro gegen die 
Leitung des Krankenhauses oder der Ein-
richtung festgesetzt werden kann. Diese Re-
gelungen treten am 31. Dezember 2025 au-
ßer Kraft.   
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(2) Das fachlich zuständige Ministerium und 
die übrigen Landeskammern unterstützen 
den Errichtungsausschuss und den vorläufi-
gen Vorstand fachlich und organisatorisch 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Der 
Errichtungsausschuss kann zur Erfüllung 
seiner Aufgaben auch externe Sachverstän-
dige hinzuziehen. 

 
§ 118 

Wahl zur ersten Kammerversammlung 
 
(1) Bei der Wahl zur ersten Kammerver-
sammlung der Pflegekammer sind abwei-
chend von § 13 Absatz 1 alle bis zehn Wo-
chen vor dem Wahltag von dem Errichtungs-
ausschuss registrierten Berufsangehörigen 
gemäß § 1 Nummer 3 wahlberechtigt. Für je 
1 500 der Wahlberechtigten ist in jedem 
Wahlkreis ein Mitglied der ersten Kam-
merversammlung zu wählen, § 15 Absatz 2 
Buchstabe c findet insoweit keine Anwen-
dung. In Abweichung von § 16 Absatz 1 er-
folgt diese Wahl aufgrund von Wahlvorschlä-
gen, die von mindestens 40 in dem Wahl-
kreis wahlberechtigten Personen unter-
schrieben sein müssen.  
 
(2) Die Wahlordnung für die Wahl zu den 
Kammerversammlungen der Heilberufskam-
mern vom 20. September 2013(GV. NRW. S. 
577) findet keine Anwendung für die Wahl 
zur ersten Kammerversammlung. Das für 
Pflege zuständige Ministerium wird in An-
wendung von § 18 ermächtigt, nach Anhö-
rung des Errichtungsausschusses die Ein-
zelheiten durch eine Konstituierungswahl-
ordnung zu regeln.   
 

§ 119 
Widerspruchsverfahren gegen Beitrags-

bescheide der Pflegekammer  
 
Vor Erhebung der Anfechtungsklage gegen 
einen Beitragsbescheid der Pflegekammer 
bedarf es der Nachprüfung in einem Vorver-
fahren im Sinne von § 68 Absatz 1 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung.     

 
§ 120 

Übergangsvorschriften zu Weiterbildun-
gen in den Pflegeberufen 
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Die vor dem 1. Januar 2024 von den unteren 
Gesundheitsbehörden und Bezirksregierun-
gen in Nordrhein-Westfalen an Berufsange-
hörige nach § 1 Nummer 3 ausgesproche-
nen Anerkennungen gelten als Anerkennung 
nach diesem Gesetz mit der Maßgabe, dass 
die in diesem Gesetz und in der Weiterbil-
dungsordnung der Pflegekammer bestimm-
ten Bezeichnungen zu führen sind. Berufs-
angehörige nach § 1 Nummer 3, die sich am 
1. Januar 2024 in einer vor diesem Zeitpunkt 
begonnenen Weiterbildung befinden, führen 
diese nach den Bestimmungen des Weiter-
bildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und 
Krankenpflege vom 24. April 1990 (GV. 
NRW. S. 270) in seiner am 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung fort. Die Durchfüh-
rung der Prüfung und die Anerkennung erfol-
gen gemäß §§ 54 bis 57 in der Zuständigkeit 
der Pflegekammer. Diese kann zur Vermei-
dung von unbilligen Härten weitere Über-
gangsregelungen treffen. 

 
§ 121 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.“ 

 
 

  

Artikel 2 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes 
 

 Gesetz über die Berufsausübung der Ge-
sundheitsfachberufe (Gesundheitsfach-

berufegesetz NRW - GBerG) 

Das Gesundheitsfachberufegesetz vom 
18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 930), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. April 
2016 (GV. NRW. S. 230) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 
Anwendungsbereich 

 
Dieses Gesetz gilt für die landesrechtlich ge-
regelten Aus- und Weiterbildungen der Ge-
sundheitsfachberufe. Es regelt die Berufs-
ausübung, die Dienstleistungserbringung, 
das Verwaltungsverfahren und setzt die 
Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 
über die Ausübung der Patientenrechte in 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7926 

 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 1 Satz 4 werden nach den Wörtern 

„Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und -therapeuten“ die Wörter „sowie 
Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner, Altenpflegerinnen 
und -pfleger, Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und -pfleger und 
Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger 
(Pflegefachpersonen)“ eingefügt. 

 

der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-
sorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45) – 
Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU –  in 
Landesrecht um. Die Vorschriften dieses Ge-
setzes gelten auch für die bundesrechtlich 
geregelten Gesundheitsfachberufe, soweit 
die Gesetze des Bundes keine Regelungen 
treffen. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apothe-
ker, Psychologische Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten sowie Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen und -therapeu-
ten werden vom Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes nicht erfasst. Teil 3 des Gesetzes 
findet auch auf Heilpraktikerinnen und Heil-
praktiker Anwendung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden 

die Wörter „dort ausgeübt“ durch die 
Wörter „in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten ausgeübt“ und die 
Wörter „dort nicht“ durch die Wörter „dort 
jeweils nicht“ ersetzt. 

 

 § 2 
Dienstleistungsfreiheit 

 
(1) Antragstellende Personen aus EU-Mit-
gliedstaaten oder Vertragsstaaten der EU 
sind berechtigt, vorübergehend oder gele-
gentlich Dienstleistungen in einem landes-
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberuf 
zu erbringen, wenn die antragstellende Per-
son 
 

1. zur Ausübung desselben Berufs 
rechtmäßig in einem anderen Mitglied-
staat oder Vertragsstaat der EU nieder-
gelassen ist oder 
 
2. diesen Beruf mindestens ein Jahr in 
Vollzeit während der vorhergehenden 
zehn Jahre dort ausgeübt hat und der 
Beruf dort nicht reglementiert ist und 

 
3. die deutsche Sprache im Bereich der 
allgemeinen Umgangssprache und die 
erforderliche Fachsprache in Wort und 
Schrift ausreichend beherrscht. 

 
In die Beurteilung des Antrages sind die 
Dauer, Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr 
und Kontinuität der Dienstleistung einzube-
ziehen. 
 
(2) Die Berechtigung nach Absatz 1 besteht 
nicht, wenn die Voraussetzungen einer 
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Rücknahme oder eines Widerrufs der Er-
laubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 
vorliegen, weil die betreffende Person 
 

1. sich eines Verhaltens schuldig ge-
macht hat, aus dem sich die Unzuverläs-
sigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, 
oder 
 
2. in gesundheitlicher Hinsicht zur Aus-
übung des Berufs ungeeignet ist oder 
nicht über die für die Ausübung der Be-
rufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt. 

 
(3) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleis-
tungen erbringen will, hat dies der zuständi-
gen Behörde vorher zu melden. Die Meldung 
hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist einmal jähr-
lich zu erneuern, wenn der Dienstleister be-
absichtigt, während des betreffenden Jahres 
vorübergehend und gelegentlich Dienstleis-
tungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu erbringen. Ein in einem anderen Land ge-
meldeter Dienstleister ist berechtigt, seine 
Dienstleistungen auch im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zu erbringen. Gleiches gilt 
für Drittstaaten und Drittstaatenangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften eine 
Gleichstellung ergibt. 
 
(4) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium kann die zuständige Be-
hörde durch Rechtsverordnung bestimmen. 
 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 Fortbildung und Berufsordnung 
 
(1) Eine Fortbildungspflicht besteht gemäß 
Artikel 22 Buchstabe b Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (Abl. L 
255 vom 30.9.2005, S. 22) für Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- 
und Krankenpfleger. Das für das Gesund-
heitswesen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, das Nähere zur Fortbildung, insbe-
sondere zu den Inhalten, zur Dauer und zum 
Zeitabstand durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen. 
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b) In Absatz 2 wird die 
Absatzbezeichnung 
„(2)“ gestrichen.   

 

(2) Das für Gesundheit zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Berufspflichten der Angehörigen 
der Gesundheitsfachberufe zu regeln. Zu 
den Berufspflichten gehört die Pflicht zur ge-
wissenhaften Berufsausübung, zur Anferti-
gung von Aufzeichnungen über die im Rah-
men der Berufsausübung getroffenen Maß-
nahmen, zur beruflichen Fortbildung und zur 
Durchführung von qualitätssichernden Maß-
nahmen. Die Rechtsverordnung kann wei-
tere Berufspflichten regeln, insbesondere, 
soweit es für den einzelnen Gesundheits-
fachberuf in Betracht kommt, hinsichtlich 
 

1. der Einhaltung der Schweigepflicht, 
 2. der Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz, 
 3. der Werbung, 
 4. des beruflichen Verhaltens gegen-
über anderen Berufsangehörigen und 
der Zusammenarbeit zwischen Berufs-
angehörigen und Angehörigen anderer 
Berufe, 
 5. der Aufbewahrung der Aufzeichnun-
gen und 
 6. der Maßnahmen bei Verstößen ge-
gen die Berufspflichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In dem Satzteil vor den 
Spiegelstrichen werden nach dem 
Wort „können“ die Wörter „nach 
diesem Gesetz“ eingefügt. 

 
b) Die Spiegelstriche 1, 4 und 5 

werden gestrichen. 
 

 § 6 
Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-

heitsdienstleistungen 
 
(1) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle natürlichen o-
der juristischen Personen oder sonstigen 
Einrichtungen, die Gesundheitsdienstleis-
tungen auf Basis einer staatlichen Erlaubnis 
entweder persönlich oder durch bei ihnen 
beschäftigte Personen gegenüber Patientin-
nen und Patienten erbringen. Abhängig Be-
schäftigte sind davon nicht erfasst. Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle medizinisch 
indizierten Leistungen. 
 
(2) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen können insbesondere 
sein 
 
- Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
 
- Diätassistentinnen und Diätassistenten, 
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- Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 
 
- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Krankenpfleger, 
 
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger, 
 
- Hebammen und Entbindungspfleger, 
 
- Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 
 
- Logopädinnen und Logopäden, 
 
- Masseurinnen und medizinische Bade-
meisterinnen und Masseure und medizini-
sche Bademeister, 
 
- Orthoptistinnen und Orthoptisten, 
 
- Physiotherapeutinnen und Physiotherapeu-
ten und 
 
- Podologinnen und Podologen. 
 
 

Artikel 3 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Heilberufe 
 

 Verordnung zur Regelung der Zuständig-
keiten nach Rechtsvorschriften für Heil-

berufe 
(Zuständigkeitsverordnung Heilberufe – 

ZustVO HB) 
Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 
vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458), die 
zuletzt durch Verordnung vom 5. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 548) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  

 

  

1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zu-
ständige Behörden für die Durchführung der 
nachstehenden Gesetze und Verordnungen, 
soweit nicht in § 6 etwas anderes geregelt ist: 
 

1. Heilpraktikergesetz vom 17. Februar 
1939 (RGBl. I S. 251), 
 
2. Erste Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die berufsmäßige Aus-
übung der Heilkunde ohne Bestallung 
(Heilpraktikergesetz) vom 18. Februar 
1939 (RGBl. I S. 259), 
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3. Ergotherapeutengesetz – ErgThG – 
vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), 
 
4. Ergotherapeuten-Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung – ErgThAPrV – 
vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731), 
 
5. Gesetz über den Beruf des Logopä-
den vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529), 
 
6. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Logopäden (LogAPrO) vom 1. 
Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892), 
 
7. Krankenpflegegesetz – KrPflG – vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), 
 
8. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für die Berufe in der Krankenpflege 
(KrPflAPrV) vom 10. November 2003 
(BGBl. I S. 2263), 
 
9. Rettungsassistentengesetz – Ret-
tAssG – vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 
1384) sowie das Notfallsanitätergesetz 
vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), 

 
10. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Rettungsassistentinnen und 
Rettungsassistenten (RettAssAPrV) 
vom 7. November 1989 (BGBl. I S. 
1966) sowie die Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Notfallsanitäterin-
nen und Notfallsanitäter vom 16. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4280), 

 
11. Orthoptistengesetz (OrthoptG) vom 
28. November 1989 (BGBl. I S. 2061), 

 
12. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Orthoptistinnen und Orthoptis-
ten (OrthoptAPrV) vom 21. März 1990 
(BGBl. I S. 563), 
 
13. MTA-Gesetz – MTAG – vom 2. Au-
gust 1993 (BGBl. I S. 1402), 
 
14. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-APrV) vom 25. April 1994 
(BGBl. I S. 922), 
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aaa) Die Nummern 25 und 26 
werden aufgehoben. 

 
 

15. Diätassistentengesetz – DiätAssG – 
vom 8 März 1994 (BGBl. I S. 446), 
 
16. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Diätassistentinnen und Diätas-
sistenten – DiätAss – APrV – vom 1. Au-
gust 1994 (BGBl. I S. 2088), 
 
17. Masseur- und Physiotherapeutenge-
setz – MPhG – vom 26. Mai 1994 (BGBl. 
I S. 1084), 
 
18. Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung von Masseuren und medizini-
schen Bademeistern vom 6. Dezember 
1994 (BGBl. I S. 3770), 
 
19. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Physiotherapeuten (PhysTh-
APrV) vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3786), 
 
20. Podologengesetz vom 4. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3320), 
 
21. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Podologinnen und Podologen – 
PodAPrV- vom 18. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 12), 
 
22. Gesetz über den Beruf des pharma-
zeutisch-technischen Assistenten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1997 (BGBl. I S. 2349), 
 
23. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für pharmazeutisch-technische As-
sistentinnen und pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten vom 23. September 
1997 (BGBl. I S. 2352), 
 
24. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Beruf der Gesundheits- und 
Krankenpflegeassistentin und des Ge-
sundheits- und Krankenpflegeassisten-
ten vom 6. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 
652), 
 
25. Weiterbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Pflegeberufe vom 15. De-
zember 2009 (GV. NRW. S. 904), 
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bbb) Die Nummern 27 bis 29 

werden die Nummern 25 
bis 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ccc) Nummer 30 wird Nummer 

28 und der Punkt am Ende 
wird gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „status“ die Wörter  
„, soweit in § 7 nichts anderes 
geregelt ist“ eingefügt.  

  
 
 
 
 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„(VwVfG NRW)“ durch die 
Wörter „in der Fassung 
der“ ersetzt und werden die 
Wörter „der 
Neufassung“ gestrichen. 

 
 

26. Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft vom 28. September 2012 (GV. 
NRW. S. 461), 
 
27. Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 
(BGBl. I S. 902), 
 
28. Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Hebammen und Entbindungs-
pfleger in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1987 (BGBl. I S. 
929), 
 
29. Landeshebammengesetz vom 5. 
März 2002 (GV. NRW. S. 102) und 
 
30. Berufsordnung für Hebammen und 
Entbindungspfleger vom 12. Februar 
2015 (GV. NRW. S. 230). 

 
in der jeweils geltenden Fassung. Aufgaben 
der Kreise und kreisfreien Städte nach Satz 
1 sind in diesem Zusammenhang darüber 
hinaus die Durchführung der staatlichen Prü-
fungen, die Erteilung, der Widerruf und die 
Rücknahme der Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung, die Durchführung der 
Sprachprüfung, die Durchführung des Ver-
waltungsverfahrens nach § 4 Absatz 3 des 
Gesetzes über den Europäischen Berufs-
ausweis sowie für die Ausstellung des Certi-
ficate of current professional status. Das für 
das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium kann Evaluationen der staatlichen Prü-
fungen durchführen. Den Kreisen und kreis-
freien Städten wird auch die Zuständigkeit 
für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach den in Satz 1 ge-
nannten Gesetzen übertragen. 
 
(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Ge-
setzen und Verordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach § 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW) Bekanntmachung der 
Neufassung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Davon abweichend bestimmt sich die 
örtliche Zuständigkeit in Fällen der Erteilung 
und des Widerrufs der Berufserlaubnis  nach 
den in Absatz 1 genannten Gesetzen nach 
dem Ort, in dessen Zuständigkeitsbereich 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„Prüfung abgelegt“ durch die 
Wörter „Berufserlaubnis erteilt“ 
ersetzt. 

 
 
 
 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Wurde die Berufserlaubnis in 
einem anderen Bundesland er-
teilt, bestimmt sich die örtliche 
Zuständigkeit für die Ausstel-
lung eines Certificate of current 
professional status nach § 3 
des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-
Westfalen.“ 

 

die Prüfung abgelegt wurde. Soweit die je-
weilige Prüfung nicht im Geltungsbereich 
dieser Verordnung abgelegt wurde, ist die 
Behörde zuständig, in deren Bezirk die ge-
prüfte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat oder zuletzt hatte. Für die Ausstellung ei-
nes Certificate of current professional status 
ist die Behörde zuständig, die die Berufser-
laubnis erteilt hat. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
 
(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Be-
hörde für die Entscheidung über die Aner-
kennung und Überwachung von Ausbil-
dungsstätten nach den in § 5 Abs. 1 genann-
ten Gesetzen. 
 
(2) Die Bezirksregierung ist die zuständige 
Behörde für die Durchführung der nachste-
henden Gesetze und Verordnungen, soweit 
nicht in Absatz 4 etwas anderes geregelt ist: 
 

1. Altenpflegegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. August 2003 
(BGBl. I S. 1690), 
 
2. Altenpflege-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vom 26. November 
2002 (BGBl. I S. 4418), 
 
3. Landesaltenpflegegesetz vom 27. 
Juni 2006 (GV. NRW. S. 290), 
 
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Altenpflegehilfeausbildung vom 
23. August 2006 (GV. NRW. S. 404) und 
 
5. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Familienpflegerinnen und Familien-
pfleger vom 2. April 2004 (GV. NRW. S. 
184) 
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a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach 
dem Wort „status“ die Wörter  
„, soweit in § 7 nichts anderes 
geregelt ist“ eingefügt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Wurde die Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung in einem 
anderen Bundesland erteilt, be-
stimmt sich die örtliche Zuständig-
keit für die Ausstellung eines Certi-
ficate of current professional status 
nach § 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen.“  

 
 
 
 
 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die 
Wörter „Vertragsstaat des 
Abkommens über den 
Europäischen 
Wirtschaftsraum“ durch die Wörter 

jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 
Aufgaben der Bezirksregierung nach Satz 1 
sind insbesondere die staatliche Anerken-
nung und Überwachung der Ausbildungs-
stätten, die Durchführung der staatlichen 
Prüfungen, die Erteilung, der Widerruf und 
die Rücknahme der Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnung, die Durchführung 
der Sprachprüfung und die Ausstellung des 
Certificate of current professional status. Ihr 
wird auch die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach den in Satz 1 genannten Gesetzen 
übertragen. 
 
(3) Soweit in den in Absatz 2 genannten Ge-
setzen und Verordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach § 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen. Davon abweichend bestimmt sich die 
örtliche Zuständigkeit in Fällen der Erteilung 
und des Widerrufs der Berufserlaubnis nach 
den in Absatz 2 genannten Gesetzen nach 
dem Ort, in dessen Zuständigkeitsbereich 
die Prüfung abgelegt wurde. Soweit die je-
weilige Prüfung nicht im Geltungsbereich 
dieser Verordnung abgelegt wurde, ist die 
Behörde zuständig, in deren Bezirk die ge-
prüfte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat oder zuletzt hatte. Für die Ausstellung ei-
nes Certificate of current professional status 
ist die Behörde zuständig, die die Berufser-
laubnis erteilt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Bezirksregierung Düsseldorf - Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie - ist die zuständige Behörde 
für die Anerkennung von Berufsabschlüssen, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in Drittstaaten erworben wurden, 
für die in § 5 Absatz 1 und für Anträge ab 
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„durch Abkommen gleichgestellten 
Staat“ ersetzt und die Wörter „für 
Anträge ab dem 1. September 
2016“ gestrichen.  

 

dem 1. September 2016 für die in § 6 Absatz 
2 geregelten Berufe mit Ausnahme der Ent-
scheidung über die Führung der Berufsbe-
zeichnung einschließlich der dafür erforderli-
chen Sprachprüfung. Aufgaben sind darüber 
hinaus die Nachprüfung der Berufsqualifika-
tionen von Dienstleistenden gemäß Artikel 7 
Absatz 4 der Richtlinie 2005/36/EG, auch für 
die Berufe, die der automatischen Anerken-
nung unterliegen, und die Ausstellung und 
der Widerruf des Europäischen Berufsaus-
weises im Rahmen der Dienstleistungser-
bringung sowie im Rahmen der Berufsaner-
kennung. Aufgabe der Bezirksregierung 
Düsseldorf - Landesprüfungsamt für Medi-
zin, Psychotherapie und Pharmazie - ist 
auch, die Inhaberin oder den Inhaber eines 
Europäischen Berufsausweises nach § 4 Ab-
satz 3 und § 4 Absatz 4 des Gesetzes über 
den Europäischen Berufsausweis zu infor-
mieren. 
 
(5) Die Bezirksregierung Düsseldorf - Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie - ist die zuständige Behörde 
für die Durchführung der nachstehenden 
Verordnungen: 
 

1. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Hygienekontrolleurinnen und -kon-
trolleure vom 14. April 2015 (GV. NRW. 
S. 374), 
 
2. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für sozialmedizinische Assistentinnen 
und Assistenten vom 14. April 2015 (GV. 
NRW. S. 388) und 
 
3. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Desinfektorinnen und Desinfektoren 
vom 14. April 2015 (GV. NRW. S. 401)  

 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Für 
die staatliche Anerkennung der Ausbildungs-
stätten nach Nummer 3 sind die Bezirksre-
gierungen zuständig. 
 
(6) Gemäß § 4 Abs. 2 der Ersten Durchfüh-
rungsverordnung zum Gesetz über die be-
rufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 18. 
Februar 1939 (RGBl. I S. 259), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. April 1975 
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(BGBl. I S. 967), wird bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf ein gemeinsamer Gut-
achterausschuss für die Regierungsbezirke 
des Landes gebildet. 
 

3. Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt: 
 

„§ 7 
 
Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ist 
die zuständige Behörde zur Beurteilung, ob 
Antragstellende über die für die Ausübung 
des Berufs der Pflegefachfrauen und Pflege-
fachmänner, Altenpflegerinnen und -pfleger, 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 
-pfleger und Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und -pfleger erforderlichen 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfü-
gen.“ 
 

  

4. Der bisherige § 7 wird § 8.  
 

 § 7 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten 
die Verordnung zur Regelung der Zuständig-
keiten nach Rechtsvorschriften für Ärzte, 
Zahnärzte und Psychologische Psychothera-
peuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten sowie für Apotheker vom 29. 
Oktober 2002 (GV. NRW. S. 564), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 5. September 
2006 (GV. NRW. S. 443), und die Verord-
nung zur Regelung der Zuständigkeiten nach 
Rechtsvorschriften für nicht ärztliche und 
nichttierärztliche Heilberufe vom 31. Januar 
1995 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert 
durch Artikel IX des Gesetzes vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8), außer 
Kraft. 
 
Die Verordnung wird erlassen 
 
a) von der Landesregierung aufgrund 
 
des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes (LOG NRW) vom 10. Juli 1962 
(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 
2007 (GV. NRW. S. 588), – insoweit nach 
Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landtags –, 
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des § 5 Abs. 4 des LOG NRW, 
 
des § 7 Abs. 4 Satz 2 LOG NRW, 
 
des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), 
 
des § 7 Abs. 1 Satz 2 der Ersten Durchfüh-
rungsverordnung zum Gesetz über die be-
rufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
Bestallung, 
 
des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Beruf 
der Ergotherapeutin und des Ergotherapeu-
ten vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2686) und 
 
des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Beruf 
des Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 
529), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. 
Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) 
 
sowie 
 
b) vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales aufgrund 
 
des § 9 Abs. 4 Heilberufsgesetz vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. No-
vember 2007 (GV. NRW. S. 572) und 
 
des § 5 Abs. 2 LOG NRW. 
 
 

Artikel 4 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 
Alten- und Gesundheits- und Kranken-

pflege 
 

 Weiterbildungsgesetz Alten- und Ge-
sundheits- und Krankenpflege  

(WGAuGuKrpfl) 

Das Weiterbildungsgesetz Alten- und Ge-
sundheits- und Krankenpflege vom 24. April 
1990 (GV. NRW. S. 270), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 14. Februar 
2012 (GV. NRW. S. 97) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 3 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„Der Widerruf erfolgt im Fall des 
Buchstaben a durch die Kreise und 
kreisfreien Städte beziehungsweise 

 § 3  
Verleihung 

 
(1) Eine Weiterbildungsbezeichnung nach § 
1 Abs. 1 wird auf Antrag Personen verliehen, 
die nachweisen, daß sie 
 

1. eine der Berufsbezeichnungen nach § 
1 Abs. 1 des Gesetzes über die Berufe 
in der Krankenpflege und zur Änderung 
anderer Gesetze vom 16. Juli 2003 
(BGBl. I S. 1442) in der jeweils gelten-
den Fassung besitzen, 
 
2. den vorgeschriebenen Weiterbil-
dungslehrgang abgeschlossen und 
 
3. die vorgeschriebene Prüfung bestan-
den haben. 

 
(2) Eine Weiterbildungsbezeichnung wird auf 
Antrag auch Personen verliehen, die eine 
staatliche Anerkennung als Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger nach dem Altenpflege-
gesetz – AltPflG – vom 17. November 2000 
(BGBl. I S. 1513), geändert durch Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 4410), nachweisen und 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nrn. 2 
und 3 erfüllen. 
 
(3) Die Verleihung nach Absatz 1 oder 2 ist 
zu widerrufen, wenn 
 

a) die Erlaubnis zur Führung einer der in 
§ 1 Abs. 1 Krankenpflegegesetz ge-
nannten Berufsbezeichnungen oder die 
staatliche Anerkennung als Altenpfle-
ger/in entzogen oder 
 
b) die Weiterbildungsprüfung nachträg-
lich für nicht bestanden erklärt 

 
wird. 
 
In den Fällen des Buchstabens a) erfolgt der 
Widerruf durch die Kreise und kreisfreie 
Städte mit dem Entzug der Erlaubnis zur 
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durch die Bezirksregierungen, im Fall 
des Buchstaben b durch die 
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen.“  

 

Führung der Berufsbezeichnung, durch die 
Bezirksregierung mit dem Entzug der staatli-
chen Anerkennung; in den Fällen des Buch-
stabens b) hat die Weiterbildungsstätte das 
Zeugnis einzuziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
2. In § 4 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 

„; mit dem Zeugnis wird die Erlaubnis 
zum Führen der 
Weiterbildungsbezeichnung 
verliehen“ gestrichen.  

 

 § 4 
Unterricht und Prüfung 

 
(1) Die Weiterbildung wird in berufsbeglei-
tenden Lehrgängen oder in Lehrgängen mit 
Vollzeitunterricht durchgeführt. 
 
(2) Die Weiterbildung schließt mit einer Prü-
fung ab. Über die bestandene Prüfung stellt 
die Weiterbildungsstätte ein Zeugnis aus; mit 
dem Zeugnis wird die Erlaubnis zum Führen 
der Weiterbildungsbezeichnung verliehen. 
 

 
3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Das Wort „Bezirksregierung“ wird 
durch die Wörter „Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  

 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

 
„Durch die Bezirksregierungen vor 
dem 1. Januar 2023 erteilte Zulas-
sungen gelten bis zum Widerruf 
durch die Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen fort.“  

 

 § 5 
Weiterbildungsstätten 

 
(1) Weiterbildungsstätten für die in § 1 ge-
nannten Gebiete bedürfen der Zulassung 
durch die Bezirksregierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, 
wenn für die Durchführung des theoretischen 
und praktischen Unterrichts sowie der be-
rufspraktischen Anteile der Weiterbildung 
das notwendige fachlich qualifizierte Lehr- 
und Leitungspersonal sowie die notwendi-
gen Räume nach Zahl und Ausstattung 
nachgewiesen sind. 
 

 
 
 
4. In § 6 werden die Wörter „Kreise und 

kreisfreien Städte überwachen“ durch 
die Wörter „Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen überwacht“ ersetzt und die 
Wörter „auf ihre Kosten“ gestrichen.  

 

 § 6 
Zuständigkeit 

 
Die Kreise und kreisfreien Städte überwa-
chen die Einhaltung dieses Gesetzes und 
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen auf ihre Kosten. 

5. § 7 wird aufgehoben.  
 

 § 7 
Ermächtigung 
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(1) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, nach An-
hörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags durch Rechtsverordnungen die 
Einzelheiten der Weiterbildung für die in § 1 
genannten Gebiete zu regeln, insbesondere 
 

1. die Weiterbildungsbezeichnungen, 
 
2. die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zum Lehrgang, 
 
3. Inhalt, Gliederung, Dauer und Ausge-
staltung des Lehrgangs, Art und Umfang 
des theoretischen Unterrichts und der 
praktischen Unterweisung, 
 
4. die Bildung von Prüfungsausschüs-
sen, das Prüfungsverfahren, die Prü-
fungsmethode sowie Art, Zahl und Um-
fang der Prüfungsleistungen und ihre 
Bewertung, 
 
5. die Mindestanforderungen an die 
Weiterbildungsstätte nach § 5 Abs. 2, 
insbesondere Mindestzahl und Qualifi-
kation der Lehrpersonen, sowie die Or-
ganisation der Weiterbildungsstätten, 
 
6. die Anerkennung begonnener oder 
abgeschlossener Weiterbildungen nach 
früheren Regelungen, auch soweit Wei-
terbildungsbezeichnungen in anderen 
Bundesländern einschließlich Berlin 
(West) erworben oder verliehen worden 
sind, 
 
7. die Anerkennung der Gleichwertig-
keit, das Verfahren der Berufsanerken-
nung sowie die Verfahrensordnung der 
Prüfungskommission von außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erworbe-
nen abgeschlossenen Weiterbildungen. 

 
(2) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ferner ermächtigt, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags Gebühren für die Zulassung 
von Weiterbildungsstätten und Höchstbe-
träge für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
durch Rechtsverordnung festzulegen. 
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6. § 8 wird § 7 und wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt 
gefasst: 

 
„§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 
 

b) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Kraft“ die Wörter „und am 
31. Dezember 2027 außer 
Kraft“ eingefügt. 

 
c) Satz 2 wird aufgehoben.   
 

 

 § 8 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum Ab-
lauf des Jahres 2014 und danach alle fünf 
Jahre zu berichten. 

Artikel 5 
Änderung der Weiterbildungs- und Prü-

fungsverordnung für Pflegeberufe 
 

 Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe (WBVO-Pflege-

NRW) 

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 904), die durch Verord-
nung vom 12. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 
893) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  

 
 
 
 
1. In § 1 Satz 1 werden nach dem Wort 

„Bezirksregierung“ die Wörter „oder von 
der Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt.   

 

 § 1 
Weiterbildungsstätten 

 
Die Weiterbildungen nach dieser Verord-
nung werden an Weiterbildungsstätten 
durchgeführt, die von der Bezirksregierung 
zugelassen sind. Die Voraussetzungen für 
die staatliche Anerkennung der Weiterbil-
dungsstätten bestimmen sich nach Teil II. 
 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Prüfungsausschuss 

 
(1) An jeder Weiterbildungsstätte wird ein 
Prüfungsausschuss gebildet, dieser besteht 
aus 
 

1. einer fachlich geeigneten Person der 
zuständigen Behörde als Prüfungsvor-
sitz oder einer von der zuständigen Be-
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a) In Absatz 2 Satz 1 werden die 
Wörter „Der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt als zuständige 
Behörde“ durch die Wörter „Die 
Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben.   

 

hörde mit der Wahrnehmung dieser Auf-
gabe betrauten fachlich geeigneten Per-
son, 
 
2. der pflegerischen Leitung der Weiter-
bildung, 
 
3. drei weiteren an der Weiterbildung be-
teiligten Lehrkräften. 

 
Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses 
soll eine Vertretung bestellt werden. 
 
(2) Der Kreis oder die kreisfreie Stadt als zu-
ständige Behörde bestellt die Mitglieder nach 
Absatz 1 sowie deren Vertretung. Die Bestel-
lung der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 
und ihrer Vertreter erfolgt auf Vorschlag der 
Leitung der Weiterbildungsstätte. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann Sachver-
ständige und Beobachter zur Teilnahme an 
den Prüfungen entsenden. 
 

 
 
 
3. § 19 Absatz 1 und 2 werden durch 

folgenden Wortlaut ersetzt: 
 

„Weiterbildungsbezeichnungen, die in 
anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund staatlicher Rege-
lungen erworben worden sind, dürfen in 
Nordrhein-Westfalen geführt werden.“ 

 

 § 19 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
(1) Die in einem anderen Bundesland aner-
kannte Weiterbildung wird auf Antrag aner-
kannt, wenn sie gleichwertig ist. Das Landes-
prüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie stellt die Gleichwertigkeit fest 
und ist zuständig für die Anerkennung. 
 
(2) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene abgeschlossene 
Weiterbildung erfüllt die Voraussetzungen 
nach dieser Verordnung, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes gege-
ben ist. Das Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie ist die zu-
ständige Behörde für die Berufsanerkennung 
EU- und Drittstaatenangehöriger mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Erteilung 
der Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung einschließlich der dafür erforderli-
chen Sprachprüfung sowie für die Nachprü-
fung der Weiterbildungsqualifikationen von 
Dienstleistenden gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Richtlinie 2005/36/EG. 
 

4. § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 Staatliche Anerkennung der Weiter-
bildungsstätten 
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Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 

1. mit Krankenhäusern verbunden ist, an 
denen nach dem geltenden Kranken-
hausplan NRW mindestens sechs fach-
gebundene oder acht interdisziplinäre 
Intensivbetten, ferner mindestens drei 
hauptamtliche operative Fachdisziplinen 
zugelassen sind und betrieben werden, 
 
2. von einer Gesundheits- und Kranken-
pflegerin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger mit ab-
geschlossener Aus- oder Weiterbildung 
zur Unterrichtserteilung oder mit einer 
vergleichbaren berufspädagogischen 
Hochschulqualifikation geleitet wird, 
 
3. für bis zu 30 Teilnehmende für die the-
oretische Weiterbildung mindestens 
eine hauptberufliche Lehrkraft mit nach-
gewiesener Qualifikation als Fachge-
sundheits- und Krankenpflegerin, Fach-
gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder -pfleger für Intensivpflege und 
Anästhesie sowie mit abgeschlossener 
Aus- bzw. Weiterbildung zur Unter-
richtserteilung oder mit einer vergleich-
baren berufspädagogischen Hochschul-
qualifikation beschäftigt, 
 
4. über die erforderliche Anzahl von ge-
eigneten Lehrkräften für den Unterricht 
nach § 24 verfügt, 
 
5. für bis zu 30 Teilnehmende über min-
destens 15 Weiterbildungsplätze unter 
Anleitung für die praktische Weiterbil-
dung gemäß Curriculum verfügt; für 
Weiterbildungsstätten im Verbundsys-
tem muss in jeder Betriebsstelle die Pra-
xisanleitung nachgewiesen werden, 
 
6. alle Module anbietet und eine enge 
Verbindung der theoretischen und prak-
tischen Weiterbildung in einer Lehr-
gangsplanung nachweist und 
 
7. über die für die Weiterbildung erfor-
derlichen Räume, Einrichtungen, eine 
Handbibliothek, Internetzugang und die 
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sonstigen für eine ordnungsgemäße 
Weiterbildung erforderlichen Unter-
richtsmittel verfügt. 
 

 
 
 
5. In § 25 Satz 1 werden die Wörter „der 

Kreis oder die kreisfreie Stadt“ durch die 
Wörter „die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 25 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 8 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 

„Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rin für Intensivpflege und Anästhesie“, 
 
„Fachgesundheits- und Krankenpfleger 
für Intensivpflege und Anästhesie“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin für Intensivpflege und Anästhe-
sie“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für Intensivpflege und Anästhe-
sie“. 

 
Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 17 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß § 21 geführt 
werden. 
 

6. § 28 wird aufgehoben. 
 

 § 28 
Staatliche Anerkennung der Weiterbil-

dungsstätten 
 
Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 

1. mit Krankenhäusern verbunden ist, an 
denen nach dem geltenden Kranken-
hausplan NRW mindestens eine allge-
mein-chirurgische Fachdisziplin und 
mindestens zwei weitere abgegrenzte 
operative Fachdisziplinen zugelassen 
sind und betrieben werden, 
 
2. von einer Gesundheits- und Kranken-
pflegerin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger mit ab-
geschlossener Aus- oder Weiterbildung 
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zur Unterrichtserteilung oder mit einer 
vergleichbaren berufspädagogischen 
Hochschulqualifikation geleitet wird, 
 
3. für bis zu 30 Teilnehmende für die the-
oretische Weiterbildung mindestens 
eine hauptberufliche Lehrkraft mit nach-
gewiesener Qualifikation als Fachge-
sundheits- und Krankenpflegerin, Fach-
gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder -pfleger für den Operations-
dienst sowie mit abgeschlossener Aus- 
bzw. Weiterbildung zur Unterrichtsertei-
lung oder mit einer vergleichbaren be-
rufspädagogischen Hochschulqualifika-
tion beschäftigt, 
 
4. über die erforderliche Anzahl von ge-
eigneten Lehrkräften für den Unterricht 
nach § 30 verfügt, 
 
5. für bis zu 30 Teilnehmende über min-
destens 15 Weiterbildungsplätze unter 
Anleitung für die praktische Weiterbil-
dung gemäß Curriculum verfügt; für 
Weiterbildungsstätten im Verbundsys-
tem muss in jeder Betriebsstelle die Pra-
xisanleitung nachgewiesen werden, 
 
6. alle Module anbietet und eine enge 
Verbindung der theoretischen und prak-
tischen Weiterbildung in einer Lehr-
gangsplanung nachweist und 
 
7. über die für die Weiterbildung erfor-
derlichen Räume, Einrichtungen, eine 
Handbibliothek, Internetzugang und die 
sonstigen für eine ordnungsgemäße 
Weiterbildung erforderlichen Unter-
richtsmittel verfügt. 
 

 
 
 
7. In § 31 Satz 1 werden die Wörter „der 

Kreis oder die kreisfreie Stadt“ durch die 
Wörter „die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 31 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 9 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 

„Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rin für den Operationsdienst“, 
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„Fachgesundheits- und Krankenpfleger 
für den Operationsdienst“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin für den Operationsdienst“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für den Operationsdienst“. 

 
Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 17 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß § 27 geführt 
werden. 
 

8. § 34 wird aufgehoben. 
 

 § 34 
Staatliche Anerkennung der Weiterbil-

dungsstätten 
 
Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 

1. mit einem Fachkrankenhaus oder ei-
ner Fachabteilung für Psychiatrie oder 
psychotherapeutische Medizin verbun-
den ist, in der psychisch Kranke statio-
när, teilstationär oder ambulant behan-
delt und versorgt werden, 
 
2. von einer Gesundheits- und Kranken-
pflegerin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einer Altenpflegerin o-
der einem -pfleger mit abgeschlossener 
Aus- oder Weiterbildung zur Unter-
richtserteilung oder mit einer vergleich-
baren berufspädagogischen Hochschul-
qualifikation geleitet wird, 
 
3. für bis zu 30 Teilnehmende für die the-
oretische Weiterbildung mindestens 
eine hauptberufliche Lehrkraft mit nach-
gewiesener Qualifikation als Fachge-
sundheits- und Krankenpflegerin, Fach-
gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin, Fachaltenpflegerin oder -pfleger für 
psychiatrische Pflege sowie mit abge-
schlossener Aus- bzw. Weiterbildung 
zur Unterrichtserteilung oder mit einer 
vergleichbaren berufspädagogischen 
Hochschulqualifikation beschäftigt, 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7926 

 
 

53 

4. über die erforderliche Anzahl von ge-
eigneten Lehrkräften für den Unterricht 
nach § 36 verfügt, 
 
5. für bis zu 30 Teilnehmende über min-
destens 15 Weiterbildungsplätze unter 
Anleitung für die praktische Weiterbil-
dung gemäß Curriculum verfügt; für 
Weiterbildungsstätten im Verbundsys-
tem muss in jeder Betriebsstelle die Pra-
xisanleitung nachgewiesen werden, 
 
6. je Teilnehmerin und Teilnehmer im 
stationären und teilstationären Bereich 
mindestens fünf, im ambulanten Bereich 
mindestens zwei Patientinnen und Pati-
enten nachweist, 
 
7. alle Pflichtmodule und mindestens 
zwei Wahlpflichtmodule sowie eine enge 
Verbindung der theoretischen und prak-
tischen Weiterbildung in einer Lehr-
gangsplanung nachweist und 
 
8. über die für die Weiterbildung erfor-
derlichen Räume, Einrichtungen, eine 
Handbibliothek, Internetzugang und die 
sonstigen für eine ordnungsgemäße 
Weiterbildung erforderlichen Unter-
richtsmittel verfügt. 

 
 
 
 
9. In § 37 Satz 1 werden die Wörter „der 

Kreis oder die kreisfreie Stadt“ durch die 
Wörter „die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt. 

 

 § 37 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 10 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 

„Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rin für psychiatrische Pflege“, 
 
„Fachgesundheits- und Krankenpfleger 
für psychiatrische Pflege“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin für psychiatrische Pflege“, 
 
„Fachgesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für psychiatrische Pflege“ 
 
„Fachaltenpflegerin für psychiatrische 
Pflege“, 
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„Fachaltenpfleger für psychiatrische 
Pflege“. 

 
Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 17 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß § 33 geführt 
werden. 
 

 
 
 
10. In § 43 wird das Wort 

„Bezirksregierung“ durch die Wörter 
„Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 43 
Überwachung der Dienstleistungserbrin-

gung 
 
Die Bezirksregierung ist die zuständige Be-
hörde für die Durchführung der Richtlinie 
2006/123/EG gemäß den §§ 38 bis 42. 
 

11. § 44 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt 
gefasst: 

„§ 44 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Veröffentlichung der Anlagen“. 

 
b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Kraft“ die Wörter „und 
am 31. Dezember 2027 außer 
Kraft“ eingefügt. 

 

 § 44 
Inkrafttreten, Veröffentlichung der Anla-

gen 
 
 
 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Weiterbildungs- und Prüfungsverordnungen 
zu 
 

1. Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, -pflegern, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen, -pfle-
gern in der Intensivpflege und Anästhe-
sie vom 12. Dezember 2008 (GV. NRW. 
S. 818), 
 
2. Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, -pflegern, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen, -pfle-
gern für den Operationsdienst vom 12. 
Dezember 2008 (GV. NRW. S. 803) und 
 
3. Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, -pflegern, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen, -pfle-
gern, Fachaltenpflegerinnen und -pfle-
gern in der psychiatrischen Pflege vom 
12. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 784) 
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außer Kraft. 
 
(2) Von einem Abdruck der Anlagen 2 bis 10 
wurde abgesehen; die verbindlichen Anla-
gen sind nur in der elektronischen Version 
des entsprechenden Gesetz- und Verord-
nungsblattes des Landes Nordrhein-Westfa-
len (GV. NRW.) und in der Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.) 
veröffentlicht (http://sgv.im.nrw.de). 
 
 

Artikel 6 
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

Hygienefachkraft 
 

 Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 
zu Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern für 
Krankenhaushygiene - Hygienefachkraft 

(Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft - WeiVHygPfl) 

Die Weiterbildungsverordnung Hygienefach-
kraft vom 28. September 2012 (GV. NRW. S. 
461), die durch Verordnung vom 14. Dezem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 1200) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

  

1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird die 
Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen 
und werden nach dem Wort 
„Bezirksregierung“ die Wörter „oder 
von der Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt. 

 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 

 § 2 
Weiterbildungsstätten 

 
(1) Die Weiterbildung nach dieser Verord-
nung wird an Weiterbildungsstätten durchge-
führt, die von der Bezirksregierung zugelas-
sen sind. 
 
 
(2) Eine Weiterbildungsstätte wird zugelas-
sen, wenn sie: 
 

1. mit einem Hygieneinstitut oder einem 
Medizinaluntersuchungsamt kooperiert, 
 
2. die Beteiligung einer Fachärztin oder 
eines Facharztes für Hygiene und Um-
weltmedizin oder einer Fachärztin oder 
eines Facharztes für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie mit Weiterbil-
dung auf dem Gebiet der Umwelthygi-
ene gemeinsam mit einer pädagogisch 
erfahrenen Hygienefachkraft in der Lei-
tung der Weiterbildung sichergestellt 
hat, 
 

http://sgv.im.nrw.de/
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3. je Lehrgang für die theoretische Wei-
terbildung mit bis zu 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eine Lehrkraft (Hygie-
nefachkraft mit Erlaubnis zum Führen 
der Weiterbildungsbezeichnung gemäß 
§ 22 und mit abgeschlossener Aus- oder 
Weiterbildung zur Unterrichtserteilung) 
hauptamtlich beschäftigt, 
 
4. über die erforderliche Anzahl von ge-
eigneten Lehrkräften für den Unterricht 
nach Anlage 1 verfügt, 
 
5. je Lehrgang über mindestens 15 Wei-
terbildungsplätze unter Anleitung für die 
praktische Weiterbildung gemäß Unter-
richtsplan, unabhängig von den erfor-
derlichen Praktikumsplätzen im Labor 
verfügt, 
 
6. eine enge Verbindung der theoreti-
schen und praktischen Weiterbildung in 
einem Unterrichtsplan und in einer Lehr-
gangsordnung nachweist und 
 
7. über die für die Weiterbildung erfor-
derlichen Räume, eine Handbibliothek 
und die sonstigen für einen ordnungsge-
mäßen Unterricht erforderlichen Unter-
richtsmittel verfügt. 

 
2. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

 
a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie 

folgt gefasst: 
 
 

„1. einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen,“ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:   
 

 § 7 
Prüfungsausschuss 

 
(1) An der Weiterbildungsstätte wird ein 
Prüfungsausschuss gebildet; dieser besteht 
aus: 
 

1. einer Beamtin oder einem Beamten 
des Kreises oder der kreisfreien Stadt, 
 
2. der pflegerischen Leitungskraft, 
 
3. einer an der Weiterbildung beteiligten 
ärztlichen Lehrkraft und 
 
4. zwei weiteren an der Weiterbildung 
beteiligten Lehrkräften. 

 
Für jedes Mitglied des Prüfungsausschus-
ses soll eine Vertretung bestellt werden. 
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„(2) Die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen bestellt die Mitglieder 
nach Absatz 1 sowie deren Vertre-
tung. Die Bestellung der Mitglieder 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 
4 und ihrer Vertreter erfolgt auf Vor-
schlag der Leitung der Weiterbil-
dungsstätte.“ 

 

(2) Der Kreis oder die kreisfreie Stadt be-
stellt eine Beamtin oder einen Beamten für 
den Vorsitz und die übrigen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses auf Vorschlag der 
Leitung der Weiterbildungsstätte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 11 Absatz 2 Satz 2 werden die 

Wörter „der Staatlichen 
Regionaldirektion und“ gestrichen.  

 

 § 11 
Prüfung 

 
(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftli-
chen, einem mündlichen und einem prakti-
schen Teil; Prüfungsteile können miteinan-
der verbunden werden. 
 
(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertrete-
rinnen und Vertreter der Staatlichen Regio-
naldirektion und des für das Gesundheitswe-
sen zuständigen Ministeriums können anwe-
send sein. 
 
(3) Der Prüfling legt die Prüfung und gegebe-
nenfalls die Wiederholungsprüfung an der 
Weiterbildungsstätte ab, an der er weiterge-
bildet worden ist. 
 

 
 
 
4. In § 22 Satz 1 werden die Wörter „der 

Kreis oder die kreisfreie Stadt“ durch die 
Wörter „die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 22 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 5 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 

1. „Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Krankenhaushygiene (Hygie-
nefachkraft)“, 
 
2. „Fachgesundheits- und Krankenpfle-
ger für Krankenhaushygiene (Hygiene-
fachkraft)“, 
 
3. „Fachgesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin für Krankenhaushygiene 
(Hygienefachkraft)“ oder 
 
4. „Fachgesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger für Krankenhaushygiene 
(Hygienefachkraft)“. 
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Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 18 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß 
 § 4 Nummer 1 geführt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. § 27 Absatz 3 Satz 3 und 4 wird 

aufgehoben.  
 

 § 27 
Verwaltungszusammenarbeit 

 
(1) Die zuständige Behörde arbeitet mit den 
zuständigen Behörden der europäischen 
Staaten und der Einheitlichen Stelle nach § 
24 zusammen und leistet Amtshilfe, insbe-
sondere, um eine wirksame Zusammenar-
beit bei der Kontrolle der Dienstleistungser-
bringer sicherzustellen. 
 
(2) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedsstaats informiert die 
zuständige Behörde über rechtskräftige Ent-
scheidungen, die sich auf die Dienstleis-
tungserbringung auswirken können, zum 
Beispiel über Verwaltungsmaßnahmen oder 
strafrechtliche Sanktionen und Entscheidun-
gen wegen Insolvenz oder Konkurs mit be-
trügerischer Absicht. Die zuständige Be-
hörde informiert den Dienstleistungserbrin-
ger über die erteilten Informationen. 
 
(3) Liegen Erkenntnisse vor, dass die Sicher-
heit der Dienstleistungserbringung gefährdet 
ist, informiert die zuständige Behörde den 
Niederlassungsmitgliedstaat über den Sach-
verhalt und übermittelt die erforderlichen In-
formationen. Ergreift die zuständige Behörde 
im Niederlassungsmitgliedsstaat keine oder 
nur unzureichende Maßnahmen, kann die 
zuständige Behörde selbst eigene Maßnah-
men gegen den Dienstleistungserbringer er-
greifen. Über die Ergebnisse nach Satz 2 in-
formiert die zuständige Behörde das für Ge-
sundheit zuständige Ministerium zur Weiter-
leitung an die Kommission. Die Maßnahmen 
nach Satz 2 dürfen frühestens 15 Arbeits-
tage nach Mitteilung an die Kommission er-
folgen. 
 
(4) Die zuständige Behörde teilt auf Anfrage 
einer Behörde eines anderen Mitgliedsstaa-
tes unverzüglich mit, ob der Dienstleistungs-
erbringer rechtmäßig niedergelassen ist und 
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überprüft den Sachverhalt des Amtshilfeer-
suchens. Sie entscheidet über Art und Um-
fang der durchzuführenden Prüfungen und 
unterrichtet die zuständige Behörde des an-
deren Mitgliedsstaates über die Konsequen-
zen, die sie aus den übermittelten Auskünf-
ten zieht. 
 

 
 
 
6. In § 28 wird das Wort 

„Bezirksregierung“ durch die Wörter 
„Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 28 
Überwachung der Dienstleistungserbrin-

gung 
 
Die Bezirksregierung ist die zuständige Be-
hörde für die Durchführung der Richtlinie 
2006/123/EG gemäß den §§ 23 bis 27. 
 

7. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 29 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
können auf Antrag die staatliche Anerken-
nung gemäß § 22 Satz 1 dieser Verordnung 
erhalten, 
 

1. wenn sie bei Inkrafttreten dieser Wei-
terbildungs- und Prüfungsverordnung ei-
nen Weiterbildungslehrgang zur Hygie-
nefachkraft mit mindestens 160 Stunden 
theoretischem Unterricht und sechs Wo-
chen Praktikum erfolgreich abgeschlos-
sen haben, mindestens fünf Jahre als 
Hygienefachkraft beschäftigt waren und 
an anerkannten Aufbaukursen mit min-
destens zusammen 80 Stunden teilge-
nommen haben, 
 
2. wenn sie bei Inkrafttreten dieser Wei-
terbildungs- und Prüfungsordnung einen 
Weiterbildungslehrgang zur Hygiene-
fachkraft mit mindestens 160 Stunden 
theoretischem Unterricht und sechs Wo-
chen Praktikum erfolgreich abgeschlos-
sen haben, mindestens zwei Jahre als 
Hygienefachkraft beschäftigt waren und 
an anerkannten Aufbaukursen mit min-
destens zusammen 160 Stunden teilge-
nommen haben oder 
 
3. wenn sie bei Inkrafttreten dieser Wei-
terbildungs- und Prüfungsordnung einen 
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b) Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 

2 werden die Wörter „Das 
Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und 
Pharmazie“ durch die Wörter „Die 
Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.  

 
c) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie 

folgt gefasst: 
 

„(2) Weiterbildungsbezeichnungen, 
die in anderen Ländern der Bundes-
republik Deutschland aufgrund 
staatlicher Regelungen erworben 
worden sind, dürfen in Nordrhein-
Westfalen geführt werden.“ 

 

Weiterbildungslehrgang zur Hygiene-
fachkraft mit mindestens 160 Stunden 
theoretischem Unterricht und sechs Wo-
chen Praktikum erfolgreich abgeschlos-
sen haben, weniger als zwei Jahre als 
Hygienefachkraft beschäftigt waren und 
an anerkannten Aufbaukursen mit min-
destens zusammen 240 Stunden teilge-
nommen haben. 

 
(2) Eine vor dem Inkrafttreten landesrechtli-
cher Regelungen abgeschlossene Weiterbil-
dung wird anerkannt, wenn sie der Weiterbil-
dung nach dieser Verordnung gleichwertig 
ist. Das Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie stellt die 
Gleichwertigkeit fest und ist zuständig für die 
Anerkennung. 
 
 
 
 
 
(3) Die in einem Bundesland anerkannte 
Weiterbildung für Hygienefachkräfte oder er-
teilte staatliche Anerkennung als Hygiene-
fachkraft wird auf Antrag anerkannt. Das 
Landesprüfungsamt für Medizin, Psychothe-
rapie und Pharmazie stellt die Gleichwertig-
keit fest und ist zuständig für die Anerken-
nung. 
 

8. § 30 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 wird die 
Absatzbezeichnung 
„(1)“ gestrichen. 

 
 
 
 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.  
 

 § 30 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene abgeschlossene 
Weiterbildung erfüllt die Voraussetzungen 
nach dieser Verordnung, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes gege-
ben ist.  
 
(2) Das Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie ist die zu-
ständige Behörde für die Berufsanerkennung 
EU- und Drittstaatenangehöriger mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Führung 
der Berufsbezeichnung einschließlich der 
dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für 
die Nachprüfung der Berufsqualifikationen 
von Dienstleistenden gemäß Artikel 7 Absatz 
4 Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 
1. Januar 2008. 
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9. In § 31 wird die Angabe „2021“ durch 

die Angabe „2027“ ersetzt. 
 

 § 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2021 außer Kraft. 

Artikel 7 
Änderung des Wohn- und Teilhabegeset-

zes 
 

 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 

Das Wohn- und Teilhabegesetz vom 2. Ok-
tober 2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt 
durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. 
S. 210) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. § 17 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt 

geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 17 
Arbeitsgemeinschaft zur Beratung der 

Landesregierung 
 
(1) Zur Beratung der Landesregierung wird 
eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Ihr gehö-
ren an: 
 

1. Vertreterinnen und Vertreter  
 
a) der kommunalen Spitzenverbände,  
 
b) der Landschaftsverbände,  
 
c) der Landesverbände der gesetzlichen 
Pflegeversicherungen und des Verban-
des der Privaten Krankenversicherung 
e. V.,  
 
d) der Medizinischen Dienste der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie 
der Prüfdienst des Verbandes der Priva-
ten Krankenversicherung e. V.,  
 
e) der nach diesem Gesetz zuständigen 
Beratungs- und Prüfbehörden sowie der 
Bezirksregierungen,  
 
f) der Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege, 
 
g) der Verbände der privaten und kom-
munalen Anbieter von Betreuungs- und 
Pflegeleistungen,  
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a) In Buchstabe r wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

 
b) Folgender Buchstabe s wird 

angefügt: 
 

„s) der Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen,“ 

 

 
h) der Verbände und Institutionen zur In-
teressenvertretung von Nutzerinnen und 
Nutzern sowie ihren Angehörigen,  
 
i) der Behindertenverbände,  
 
j) der Verbände der Pflegeberufe und 
Gewerkschaften,  
 
k) des Hospiz- und Palliativverbandes, 
 
l) der Betreuungsbehörden,  
 
m) der Betreuungsvereine,  
 
n) der Verbraucherzentrale,  
 
o) der Landesseniorenvertretung und 
des Landesintegrationsrates, 
 
p) der Verbände der freien und genos-
senschaftlichen Wohnungswirtschaft, 
 
q) des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, 
 
r) der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
 
 
 
 
 
2. die oder der Beauftragte der Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen für Pati-
entinnen und Patienten und  
 
3. die oder der Beauftragte der Landes-
regierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen.  

 
(2) Die Arbeitsgemeinschaft berät die Lan-
desregierung bei der Umsetzung und Weiter-
entwicklung dieses Gesetzes. Sie soll unter 
anderem beteiligt werden: 
 
1. bei der Erarbeitung von Verfahrensregeln 
zur Koordination der Prüftätigkeit, 
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2. bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Prü-
fungen im Rahmen der behördlichen Quali-
tätssicherung,  
3. bei der Erarbeitung von Vorgaben zur An-
erkennung von Ausbildungsgängen als 
gleichwertige Ausbildung zur sozialen Be-
treuung, 
 
4. vor Erlass von allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften durch die oberste Landesbe-
hörde. 
 
(3) Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
werden auf Vorschlag der betreffenden Ver-
bände durch das zuständige Ministerium be-
rufen; dieses führt den Vorsitz und die Ge-
schäfte. Das Ministerium kann weitere Sach-
verständige hinzuziehen. Eine geschlechts-
paritätische Besetzung der Arbeitsgemein-
schaft ist anzustreben. Die Arbeitsgemein-
schaft tagt mindestens zweimal jährlich. 
 
(4) Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
tragen die ihnen durch die Zusammenarbeit 
entstehenden Kosten grundsätzlich selbst. 
Mitgliedern, die in keinem Beschäftigungs-
verhältnis zu ihren Verbänden stehen und 
auch sonst keine Vergütung erhalten, kön-
nen die notwendigen Fahrtkosten in entspre-
chender Anwendung der jeweils geltenden 
Fassung des Ausschussmitglieder-Entschä-
digungsgesetzes vom 13. Mai 1958 (GV. 
NRW. S. 193), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 
771), erstattet werden. 
 

2. § 44 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Sozialhilfe“ die Wörter 
„und die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt.  

 
 

 § 44  
Zusammenarbeit der Behörden 

 
(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
und zur Weiterentwicklung einer angemes-
senen Betreuungsqualität sind die nach die-
sem Gesetz zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Eingliederungshilfe, die Landesver-
bände der Pflegekassen, die Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung und der 
Prüfdienst des Verbandes der privaten Kran-
kenversicherung e.V. sowie die zuständigen 
Träger der Sozialhilfe verpflichtet, unter Be-
rücksichtigung der Vorschriften zum Daten-
schutz zusammenzuarbeiten und sich ge-
genseitig zu informieren. Soweit Leistungs-
anbieterinnen und Leistungsanbieter nach 
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b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Spitzenverbände“ die 
Wörter „sowie der Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen“ eingefügt. 

 
 

anderen Rechtsvorschriften verpflichtet sind, 
gegenüber anderen als den nach diesem 
Gesetz zuständigen Behörden Anzeigen o-
der Mitteilungen zu machen, sind diese Be-
hörden verpflichtet, die für die Durchführung 
dieses Gesetzes relevanten Informationen 
den nach diesem Gesetz zuständigen Be-
hörden zuzuleiten. § 67d des Zehnten Buchs 
Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden, So-
zialversicherungsträger und Prüfinstitutionen 
sind berechtigt und verpflichtet, die bei der 
Durchführung ihrer Prüfungen gewonnenen 
Erkenntnisse über die Erfüllung der fachli-
chen Anforderungen an Pflege und Betreu-
ung sowie die personelle Ausstattung der 
Wohn- und Betreuungsangebote untereinan-
der auszutauschen, soweit dies für ihre Zu-
sammenarbeit und für die Wahrnehmung ih-
rer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. § 
67d des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch 
bleibt unberührt.  
 
(3) Die für die Durchführung dieses Geset-
zes zuständigen Behörden schließen mit den 
zuständigen Verbänden der Kranken- und 
Pflegeversicherungen unter Beteiligung ins-
besondere der Aufsichtsbehörden, der Medi-
zinischen Dienste der Krankenversicherung 
und des Prüfdienstes der Privaten Kranken-
versicherung e.V., der Träger der Eingliede-
rungshilfe und der kommunalen Spitzenver-
bände eine Vereinbarung über die Koordina-
tion ihrer jeweiligen Prüftätigkeiten. Diese 
Vereinbarungen sollen insbesondere Rege-
lungen zum Informationsaustausch, zur Ver-
meidung inhaltlicher Doppelprüfungen, zur 
zeitlichen Abstimmung der Prüftätigkeiten 
und zur wechselseitigen Beteiligung vor dem 
Erlass von Anordnungen und sonstigen 
Maßnahmen enthalten. 
 
(4) Im Rahmen der Vereinbarung nach Ab-
satz 3 können die genannten Stellen mit Zu-
stimmung des zuständigen Ministeriums ver-
einbaren, dass gesetzliche Aufgaben befris-
tet von anderen als den eigentlich zuständi-
gen Stellen oder gemeinsam wahrgenom-
men werden. Zur Ermöglichung solcher Mo-
dellvorhaben im Bereich der Qualitätssiche-
rung kann das zuständige Ministerium die 
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zuständige Behörde von ihren Verpflichtun-
gen nach diesem Gesetz teilweise entbin-
den. 
 
(5) Die nach diesem Gesetz zuständigen Be-
hörden stellen den örtlich zuständigen Ge-
meinden und Kreisen als Aufgabenträger für 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten als Trägern des Ret-
tungsdienstes anonymisierte Daten über An-
gebote nach § 2 Absatz 2 Nummern 1, 2, 3 
und 5 zur Verfügung. Die Daten umfassen 
insbesondere die Anschrift der Einrichtung, 
die Angebotsform und die Zahl der in den An-
geboten maximal betreuten Personen und 
dürfen ausschließlich zur Aufgabenwahrneh-
mung nach dem Gesetz über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) und dem Rettungsgesetz 
NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. 
S. 458) jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung verwendet werden. 
 
 

Artikel 8 
Änderung des Krankenhausgestaltungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-

len 
 

 Krankenhausgestaltungsgesetz  
des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG 

NRW) 

§ 15 Absatz 1 des Krankenhausgestaltungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, 
ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Artikel 
14 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. 
NRW. S. 172) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Beteiligte an der Krankenhausversor-

gung 
 
(1) Den Landesausschuss bilden die unmit-
telbar Beteiligten: 
 

1. fünf von der Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
 
2. sechs von den Verbänden der Kran-
kenkassen, 
 
3. drei von den kommunalen Spitzenver-
bänden 

 
benannte Mitglieder, 
 

4. ein von der Katholischen Kirche und 
ein von den Evangelischen Landeskir-
chen, 
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1. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 

6 eingefügt: 
 

„6. zwei von der Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen,“.  
 

2. Die bisherigen Nummern 6 bis 9 
werden die Nummern 7 bis 10.  

 

5. ein von der Ärztekammer Nordrhein 
und ein von der Ärztekammer Westfa-
len-Lippe, 
 
 
 
 
 
 
6. ein vom Landesausschuss des Ver-
bandes der privaten Krankenversiche-
rung, 
 
7. soweit psychiatrische Einrichtungen 
betroffen sind, je ein von den beiden 
Landschaftsverbänden, 

 
8. soweit Einrichtungen betroffen sind, in 
denen Patientinnen und Patienten be-
handelt werden, bei denen Psychothera-
pie angezeigt ist, ein von der Kammer 
für Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten Nordrhein-Westfalen (Psy-
chotherapeutenkammer NRW) 

 
benanntes Mitglied, 
 

9. die oder der Beauftragte der Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen für Pati-
entinnen und Patienten. 

 
(2) Weitere Beteiligte (mittelbar Beteiligte) 
sind: 
 

1. die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege in Nordrhein-Westfalen, 
 
2. die kreisfreien Städte und Kreise, 
 
3. der Landesbezirk NRW der Gewerk-
schaft ver.di, 
 
4. der Landesverband Marburger Bund, 
 
5. die Kassenärztlichen Vereinigungen, 
 
6. die Dienstnehmervertretung Nord-
rhein-Westfalen der arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes, 
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7. der Verband der kirchlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Rheinland-
Westfalen-Lippe, 
 
8. die komba gewerkschaft NRW. 

 
(3) Der Landesausschuss erarbeitet insbe-
sondere die Empfehlungen, die zur Neuauf-
stellung, Fortschreibung und Umsetzung der 
Rahmenvorgaben notwendig sind. Bei der 
Erarbeitung der Rahmenvorgaben und bei 
der Aufstellung des Investitionsprogramms 
sind mit den Beteiligten nach Absatz 1 ein-
vernehmliche Regelungen anzustreben. Die 
Beteiligten nach Absatz 2 sind zu den Maß-
nahmen nach § 14 und der Aufstellung des 
Investitionsprogramms zu hören. Das zu-
ständige Ministerium entscheidet abschlie-
ßend. 
 
(4) Den Vorsitz im Landesausschuss und die 
Geschäfte des Landesausschusses führt 
das zuständige Ministerium. Der Landesaus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 

Artikel 9 
Änderung des Alten- und Pflegegesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

 Gesetz zur Weiterentwicklung des Lan-
despflegerechtes 

und Sicherung einer unterstützenden Inf-
rastruktur für ältere Menschen, 

pflegebedürftige Menschen und deren 
Angehörige 

(Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-
Westfalen - APG NRW) 

 
Das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-
Westfalen vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. 
S. 625), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 
172) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Trägerinnen und Träger, Kooperations-

gebot, Landesausschuss 
 
(1) Trägerinnen und Träger der Angebote 
nach diesem Gesetz können insbesondere 
die Kommunen, die Landschaftsverbände, 
die Trägerinnen und Träger der Pflegeversi-
cherung, die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherungen, die Freie Wohl-
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1. In § 3 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 

Wort „sowie“ die Wörter „die 
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 
und“ eingefügt. 

 

fahrtspflege, andere gemeinnützige oder pri-
vat-gewerbliche Anbieter sozialer Dienstleis-
tungen, die Verbraucherzentralen, die Seni-
orenvertretungen und die Vertretungen der 
pflegebedürftigen Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, chronisch Kranken und An-
gehörigen sowie die zuständigen Landesbe-
hörden sein. Diese sollen ihre Angebote 
bestmöglich aufeinander abstimmen und un-
ter Berücksichtigung der Vorschriften zum 
Datenschutz zur Erreichung der in § 1 be-
stimmten Ziele eng und vertrauensvoll im In-
teresse der pflegebedürftigen Menschen zu-
sammenarbeiten.  
 
(2) Zur Beratung der Landesregierung in Fra-
gen der Alten- und Pflegepolitik nach diesem 
Gesetz wird vom zuständigen Ministerium 
ein „Landesausschuss Alter und Pflege“ ge-
bildet. Ihm gehören Vertretungen der in Ab-
satz 1 genannten Institutionen und Verbände 
sowie Interessenvertretungen der Beschäf-
tigten an. 
 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die dem „Landes-
ausschuss Alter und Pflege“ angehörenden 
Organisationen unter Berücksichtigung der 
Interessen aller an der Alten- und Pflegepo-
litik im Land Beteiligten zu benennen und 
das Verfahren zur Berufung der Mitglieder 
und zur Arbeit des Landesausschusses zu 
regeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 19 
Landesförderplan 

 
(1) Das zuständige Ministerium erstellt für 
jede Legislaturperiode einen Landesförder-
plan, in dem die Maßnahmen der Landesre-
gierung zur Erreichung der Ziele nach § 1 ge-
bündelt und planmäßig aufbereitet werden. 
Hierzu können insbesondere gehören 
 

1. die Förderung landesweiter Struktu-
ren der Partizipation älterer Menschen, 
 
2. die Förderung landesweiter Bera-
tungsstrukturen zur Unterstützung der 
kommunalen Beratungsangebote und 
Maßnahmen zur Koordinierung und 
Qualifizierung von Beratungsangeboten 
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einschließlich der Wohnberatungsstel-
len, 
 
3. besondere Maßnahmen zur Förde-
rung alternativer Wohn- und Betreu-
ungsformen, 
 
4. die Förderung von Maßnahmen zur 
Implementierung von altengerechten 
Quartiersstrukturen, 
 
5. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität in der Pflege unter besonderer 
Berücksichtigung einer kultur- und ge-
schlechtersensiblen Ausrichtung der 
Pflege, 
 
6. die Förderung landesweit wirksamer 
Strukturen und Initiativen zur Unterstüt-
zung pflegender Angehöriger,  
 
7. besondere Maßnahmen zur Berück-
sichtigung der spezifischen Bedarfe von 
älteren Männern und Frauen sowie von 
älteren Menschen mit Migrationsge-
schichte und die Unterstützung und Ent-
wicklung von bedarfsgerechten Angebo-
ten für ältere Menschen mit unterschied-
licher sexueller Orientierung und ge-
schlechtlicher Identität, 
 
8. besondere Maßnahmen gegen sozi-
ale Ausgrenzung, 
 
9. besondere Maßnahmen zur Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen von 
Menschen mit Demenz und der sie un-
terstützenden Angehörigen, 
 
10. Rahmenbedingungen für mögliche 
strukturelle Anteilsförderungen kommu-
naler Strukturen der Beratung, der Un-
terstützung pflegender Angehöriger und 
des sorgenden Umfelds,  
 
11. Maßnahmen zur Unterstützung der 
politischen Teilhabe älterer Menschen 
und Förderung der Arbeit der Landes-
seniorenvertretung und 
 
12. Hilfeangebote für eine gewaltfreie, 
autonomiestärkende Pflege und Maß-
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2. In § 19 Absatz 3 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Träger“ die Wörter „und der 
Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt. 

 

nahmen zur Reduzierung der Anwen-
dung freiheitsbeschränkender Maßnah-
men in der Pflege,  

 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen für 
Modellförderungen in den Themenbereichen 
Alter, Pflege und demographische Entwick-
lung.  
 
(2) Der Landesförderplan soll eine verlässli-
che und transparente Fördergrundlage 
schaffen und regelmäßig für die Dauer einer 
Legislaturperiode erstellt werden. 
 
(3) Das für die Pflege zuständige Ministerium 
erarbeitet den Förderplan nach Absatz 1 un-
ter Beteiligung der Vertretungen aller in § 3 
genannten Trägerinnen und Träger. Die Er-
gebnisse der Landesberichterstattung nach 
§ 20 sowie die Berichte der Kommunen über 
die Ergebnisse ihrer kommunalen Altenbe-
richterstattung und der Beratungen der Kom-
munalen Konferenzen Alter und Pflege wer-
den berücksichtigt. Vor der Veröffentlichung 
des Förderplans ist dem zuständigen Aus-
schuss des Landtags Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 
 
(4) Das Land fördert die Maßnahmen im 
Rahmen der Alten- und Pflegepolitik auf der 
Grundlage des Förderplans nach Absatz 1 
nach Maßgabe des Landeshaushaltes. 
 
 

Artikel 10 
Änderung der Verordnung zur Ausfüh-

rung des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen und nach 

§ 8a SGB XI 
 

 Verordnung zur Ausführung des Alten- 
und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 8a SGB XI (APG DVO NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 30  
Aufgabe, Zusammensetzung 

 
(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege 
kann die Landesregierung bei sämtlichen 
Fragen der Alten- und Pflegepolitik im Sinne 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen beraten und dabei Empfehlungen 
abgeben. Bei Empfehlungen zu Fragen der 
Pflegeversicherung ist § 92 Satz 2 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch zu beachten. 
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§ 30 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung zur 
Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen und nach § 8a SGB XI 
vom 21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 656), 
die zuletzt durch Verordnung vom 23. No-
vember 2018 (GV. NRW. S. 593) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 

10 eingefügt: 
 

„10. der Pflegekammer Nordrhein-West-
falen,“ 
 

 
2. Die bisherigen Nummern 10 bis 12 

werden die Nummern 11 bis 13. 
 

(2) Der Landesausschuss Alter und Pflege 
setzt sich zusammen aus je einem Mitglied 
 

1. je Landesverband der Selbsthilfe älte-
rer und pflegebedürftiger Menschen, 
Menschen mit Behinderungen, chro-
nisch Kranker und pflegender Angehöri-
ger, 
 
2. der Landesseniorenvertretung, des 
Landesbehindertenbeirats und des Lan-
desintegrationsrates,  
 
3. je Landesverband der Leistungsan-
bieter (privat, kommunal, Freie Wohl-
fahrtspflege), 
 
4. je Kommunalem Spitzenverband,  
 
5. je Landschaftsverband,  
 
6. je Landesverband der Pflegekassen 
sowie des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e.V., 
 
7. je Medizinischem Dienst der Kranken-
versicherung,  
 
8. je Landesverband der Berufsver-
bände und Fachgesellschaften für Be-
lange im Sinne des Alten- und Pflegege-
setzes Nordrhein-Westfalen, 
 
9. je Gewerkschaft, in der in der Pflege 
oder Betreuung älterer Menschen tätige 
Personen organisiert sind, 
 
 
 
 
10. aus dem für das Zwölfte Buch Sozi-
algesetzbuch zuständigen Ministerium,  
 
11. aus dem für Bauen zuständigen Mi-
nisterium, 
 
12. aus dem für das Alten- und Pflege-
gesetz zuständigen Ministerium. 

 
Sofern sich Interessenvertretungen im Sinne 
der Nummer 1 für die Alten- und Pflegepolitik 
in NRW im Sinne des Alten- und Pflegege-
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setzes Nordrhein-Westfalen mit überregio-
naler Bedeutung engagieren, die keine lan-
desverbandliche Organisationsstruktur ha-
ben, kann das zuständige Ministerium auch 
Mitglieder dieser Interessenvertretungen in 
den Landesausschuss Alter und Pflege be-
rufen. Ferner gehören drei Vertretungen der 
Beratungs- und Prüfbehörde nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz sowie die Beauf-
tragten der Landesregierung für die Belange 
der Menschen mit Behinderung und der Pa-
tientinnen und Patienten in NRW dem Lan-
desausschuss Alter und Pflege mit beraten-
der Stimme an. 
 
(3) Das zuständige Ministerium beruft die 
Mitglieder des Landesausschusses Alter und 
Pflege auf Vorschlag der vertretenen Institu-
tionen und setzt dabei das Ziel einer ge-
schlechterparitätischen Besetzung des Gre-
miums um. Jede Institution übermittelt hierfür 
dem Ministerium zwei Vorschläge, wobei die 
Vorschläge jeweils eine Frau und einen 
Mann umfassen müssen. Aus diesen Vor-
schlägen beruft das Ministerium eine Person 
als ordentliches Mitglied und eine Person als 
stellvertretendes Mitglied. 
 
(4) Die Amtsdauer der Mitglieder sowie ihrer 
Stellvertretungen beträgt vier Jahre. Die Mit-
glieder bleiben darüber hinaus im Amt, bis 
sich der Landesausschuss Alter und Pflege 
neu konstituiert hat. Die Amtsdauer eines 
während einer Amtsperiode neu bestellten 
Mitglieds endet mit dem Ablauf der Amtspe-
riode der übrigen Mitglieder.  
 
(5) Die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder des Landesausschusses Alter und 
Pflege können ihr Amt durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem zuständigen Minis-
terium niederlegen. Sie können zudem von 
den Institutionen, die sie vorgeschlagen ha-
ben, abberufen werden. Die Abberufung ist 
dem zuständigen Ministerium mitzuteilen. 
Das Ministerium fordert im Fall einer Nieder-
legung des Amtes beziehungsweise einer 
Abberufung die Institution, die das Mitglied 
vorgeschlagen hatte, zu einem neuen Vor-
schlag auf. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
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Artikel 11 
Änderung des Gesetzes über den öffent-

lichen Gesundheitsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

 

 Gesetz über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst des Landes Nordrhein-West-

falen (ÖGDG NRW) 

 
 
In § 26 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 25. November 
1997 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 2013 
(GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, wer-
den nach dem Wort „Apotheker,“ die Wörter 
„der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen,“ 
eingefügt. 
 

 § 26 
Landesgesundheitskonferenz 

 
(1) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium beruft die Landesgesund-
heitskonferenz ein. Dieser gehören insbe-
sondere Vertreterinnen und Vertreter der So-
zialversicherungsträger, der verfassten 
Ärzte- und Zahnärzteschaft, der Apotheker, 
der Krankenhausgesellschaft, der freien 
Wohlfahrtsverbände, der Landschaftsver-
bände, der gesundheitlichen Selbsthilfe und 
der Einrichtungen für Gesundheitsvorsorge 
und Patientenschutz, der Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände und der kommu-
nalen Spitzenverbände des Landes an. 
 
(2)Die Landesgesundheitskonferenz berät 
gesundheitspolitische Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung mit dem Ziel der Koor-
dinierung und gibt bei Bedarf Empfehlungen. 
Die Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflich-
tung der Beteiligten. 
 
(3)Die Sitzungen der Landesgesundheits-
konferenz finden mindestens einmal jährlich 
statt. Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium führt den Vorsitz. 
 
(4) Die Landesgesundheitskonferenz kann 
Arbeitsgruppen bilden. 
 
 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

 

  

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.  
 

  

(2) Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe a, Artikel 
3 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
bb, Nummer 2 Buchstabe a sowie die Artikel 
7 bis 11 treten am 1. Mai 2022 in Kraft. 
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(3) Artikel 2 Nummer 1, 3 und Nummer 4 
Buchstabe b, Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe aa, Nummer 3 und 4, 
Artikel 4, Artikel 5 Nummer 1, 2 und Nummer 
4 bis 11 sowie Artikel 6 Nummer 1, 2, 4 bis 
6, 7 Buchstabe b, Nummer 8 und 9 treten am 
1. Januar 2024 in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Mit der Änderung des Heilberufsgesetzes wird die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen als wei-
tere Heilberufskammer gesetzlich verankert. Soweit möglich sollen die Regelungen der übri-
gen Heilberufskammern auch für die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen gelten. Das betrifft 
Fragen der Angehörigen- und der Organisationsstruktur der Pflegekammer, aber auch Fragen 
der Zuständigkeiten und Kompetenzen, der Berufsausübung und Qualitätssicherung. Die Er-
richtungsregelungen finden sich als Übergangsregelungen in einem neuen VII. Abschnitt des 
Gesetzes.  
 
Neben dem Heilberufsgesetz werden auch eine Vielzahl weiterer Gesetze und Verordnungen 
novelliert, um die Vernetzung und Verankerung der Pflegekammer im nordrhein-westfälischen 
Gesundheits- und Pflegesystem aufzuzeigen und festzulegen. Parallel zur zunehmenden Le-
gitimation der Kammer – über den Errichtungsausschuss hin zur Kammerversammlung durch 
die erste Kammerwahl – wird auch die Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter der Pfle-
genden in Nordrhein-Westfalen sukzessive erhöht. Nach der Wahl zur ersten Kammerver-
sammlung im Jahr 2022 wird eine umfassende Gremienbeteiligung ab dem 1. Mai 2022 her-
gestellt. Ab dem 01.01.2024 wird die Kammer zudem selbstständig das Fort- und Weiterbil-
dungswesen der Pflegefachpersonen regeln.        
 
 
B. Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1:  
 
Änderung des Heilberufsgesetzes 
 
 
Zu Nummer 1:  
 
Die Struktur des amtlichen Inhaltsverzeichnisses wird angepasst. 
 
 
Zu Nummer 2: 
 
Angehörige der Pflegekammer sind verpflichtend alle Pflegefachkräfte, die in Nordrhein-West-
falen ihren Beruf ausüben oder, falls sie derzeit nicht oder nicht mehr in der Pflege berufstätig 
sind und pflegespezifisches Fachwissen anwenden, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Nord-
rhein-Westfalen haben. Etwaige Gerechtigkeitserwägungen hinsichtlich einer angemessenen 
Beitragshöhe insbesondere für nicht erwerbstätige Kammerangehörige sind mit dem Gesetz 
der Kammerversammlung zur eigenverantwortlichen Regelung übertragen. Personen, die 
zwar Pflege gelernt oder studiert, sich aber abschließend gegen eine Wiederaufnahme der 
Berufstätigkeit in der Pflege entschieden haben, haben die Möglichkeit dauerhaft ihre Berufs-
urkunde an die Ausstellungsbehörde zurückzugeben. Diese wären dann aufgrund dauerhafter 
Nichtzugehörigkeit zum Berufsstand gleichfalls nicht Angehörige der Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7926 

 
 

76 

Zu Nummer 3: 
 
Auszubildenden in den Pflegefachberufen soll der freiwillige Beitritt zur Kammer offenstehen. 
Die Pflegekammer kann darüber hinaus weiteren Personen in eigener Kompetenz den freiwil-
ligen Beitritt ermöglichen, damit auch diese von den Informations- und Unterstützungsleistun-
gen der Kammer unmittelbar profitieren können. Die Nennung der Pflegehilfs- und -assistenz-
personen hat dabei keinen abschließenden Charakter. Insbesondere für diese ist jedoch die 
vorhandene Öffnungsklausel geschaffen worden. Durch diese Regelung soll einer Spaltung 
der Pflege infolge der Verkammerung der Pflegefachpersonen vorgebeugt werden.   
 
 
Zu Nummer 4: 
 
Die sprachlichen Ergänzungen dienen der Anpassung des bestehenden Paragraphen an die 
Neuregelung durch die Pflegekammer.  
 
 
Zu Nummer 5: 
 
Die sprachliche Ergänzung dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2005/36/EG. 
 
 
Zu Nummer 6 und 7: 
 
Aufgrund der Angehörigenstruktur, die sich größtenteils auf abhängig beschäftigte bezie-
hungsweise sich im Ruhestand befindende Menschen erstreckt, ist ein Bedarf zur Schaffung 
eigener Versorgungswerke zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert feststellbar. Ob und inwie-
weit ein Versorgungswerk ein geeignetes Instrumentarium ist, eine bedarfsgerechte Altersvor-
sorge insbesondere für selbständige Angehörige der pflegenden Berufe zu schaffen, muss 
zunächst anhand konkreter Zahlen (z. B. beitragspflichtige Mitglieder; Höhe des zu erwarten-
den Beitragsvolumens; Lebenserwartung und Berufsunfähigkeitsrisiko potentieller Leistungs-
empfänger) berechnet und geprüft werden. Sollte die Pflegekammer jedoch zukünftig einen 
Bedarf zur Schaffung eigener Versorgungswerke feststellen, kann auch sie selbige grundsätz-
lich errichten. Die Mitgliedschaft in einem solchen Versorgungswerk führt dabei gemäß 
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) SGB VI nicht zu einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, 
da die Gründung neuer Kammern für bislang nicht derartig organisierte Berufe für die Befrei-
ung von der gesetzlichen Rentenversicherung unerheblich ist.  
 
 
Zu Nummer 8: 
 
Ethische Fragen betreffen im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben an oder in Bezug auf 
akut- oder langzeiterkrankte und pflegebedürftige Menschen die Angehörigen der Heilberufe 
gleichermaßen. Die Pflegekammer soll dabei nicht nur eine eigene Ethikkommission gründen 
dürfen, sondern ab dem 01.04.2022 an den sie in ihrem beruflichen Alltag in besonders hohem 
Maße betreffenden Entscheidungen der ärztlichen Ethikkommission beteiligt werden, um ei-
nen kontinuierlichen Austausch zu gewährleisten und die enge berufliche Verzahnung abzu-
bilden.   
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Zu Nummer 9: 
 
Unter Beteiligung der Kammerversammlung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen soll ge-
prüft werden, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Ausbildung von Pflegekräften der Kammer übertragen werden können, um diese ge-
zielt mit der Fachkompetenz der Pflegenden bearbeiten zu lassen.  
 
 
Zu Nummer 10 und Nummer 11: 
 
Diese Regelungen betreffen die Größe der Kammerversammlung und Durchführung der Kam-
merwahlen. Zielgröße ist eine Kammerversammlung mit 100 Delegierten, um sowohl eine Re-
präsentativität als auch eine Arbeitsfähigkeit der Versammlung zu gewährleisten. Die Anzahl 
von mindestens 80 Unterstützerunterschriften pro kandidierender Liste oder Einzelkandidatin 
bzw. -kandidat sichert dabei, dass alle zur Wahl antretenden Listen beziehungsweise Einzel-
kandidatinnen und -kandidaten ein Mindestmaß an Bekanntheit über die Anzahl der zur Wahl 
stehenden Personen hinaus erlangt haben und völlig aussichtlose Kandidatinnen und Kandi-
daten bereits aus verwaltungsökonomischer Opportunität ausgeschlossen werden.  
 
 
Zu Nummer 12: 
 
Die Bestimmung dient dem Schutz der Interessen der Beschäftigten in der Altenpflege im Vor-
stand der Pflegekammer. Sie dient in erster Linie dazu, den Vorstand fortlaufend an seine 
Aufgabe, alle Pflegefachkräfte in Nordrhein-Westfalen zu vertreten, zu erinnern. Der Norm 
kommt damit Symbolwirkung zu, sie steht für die Diversität der zu vertretenden Interessen, für 
eine ausgewogene Repräsentation und einen angemessenen Minderheitenschutz, der in ers-
ter Linie von der Selbstverwaltung selbst durch geeignete Mittel herzustellen ist. Gleichzeitig 
soll diese Beschränkung des freien Mandats nicht zu einer unverhältnismäßigen Behinderung 
der Arbeit im Vorstand durch Vorstandsmitglieder, die aus dem Vorstand ausscheiden oder ihr 
berufliches Tätigkeitsfeld wechseln, führen.  
  
Zudem trägt die Regelung dem Umstand Rechnung, dass die Angehörigen der Pflegeberufe 
nach wie vor weit überwiegend weiblich sind und dient damit der Gleichstellung. 
 
 
Zu Nummer 13 und Nummer 14: 
 
Die §§ 29 bis 32a regeln die Grundlagen der Berufspflichten, wie sie grundsätzlich für alle 
Angehörige von Heilberufen gelten. Insbesondere wird die Rechtssetzungskompetenz der 
Heilberufskammern zu verbindlichen Regelungen von Berufspflichten und zur Ausübung des 
Berufs festgesetzt. Die bislang in § 4 Absatz 2 Gesundheitsfachberufegesetz NRW geregelte 
Kompetenz des zuständigen Ministeriums geht am 01.01.2024 für die Pflegeberufe auf die 
Pflegekammer über. Besonderheiten der tendenziell überwiegend freiberuflich tätigen Berufe 
im Vergleich zur überwiegend abhängig beschäftigten Angehörigenstruktur der Pflegekammer 
müssen in der Berufsordnung selbst berücksichtigt werden. Insbesondere selbstständig tätige 
Pflegefachkräfte haben sich jedoch gleichwohl an den für freie Heilberufe bestehenden Maß-
stäben zu messen. Die Norm dient insgesamt in erster Linie der Qualitätssicherung und dem 
Ansehen des Berufsstandes durch entscheidungslenkende Handlungsmaximen, sie schützt 
unmittelbar die Pflegekräfte durch die Verbindlichkeit der vereinbarten Standards. Auch die 
Pflegekammer wird dabei jedoch weder Tarifvertragsverhandlungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch Pflegesatzverhandlungen auf 
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Seiten der Leistungsträger oder Leistungserbringer im Sinne der Sozialgesetzbücher führen 
können.  
 
 
Zu Nummer 15, Nummer 16 und Nummer 17: 
 
Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen entwickelt mit vollständiger Wirkung zum 01.01.2024 
den Berufsstand der professionell Pflegenden selbst weiter. Daher bekommt die Kammer zu 
diesem Stichtag die Eigenverantwortung für die Fort- und Weiterbildung der Pflegefachkräfte 
übertragen. Die Normen sollen dabei einen möglichst sicheren Handlungsrahmen bei zugleich 
möglichst hohem Gestaltungsspielraum schaffen.  
 
 
Zu Nummer 18, Nummer 19 und Nummer 20: 
 
Die Umsetzungen dienen der Anbindung der Pflegekammer an die Berufsgerichtsbarkeit des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Pflegekammer kann gegen Verstöße im Rahmen eines be-
rufsgerichtlichen Verfahrens erst dann vorgehen, wenn sie eine entsprechende Grundlage in 
Form einer Berufsordnung geschaffen hat. Die Regelung trägt damit dem sich zeitlich verzö-
gernden Errichtungsprozess Rechnung. Eine sofortige Beteiligung der Pflegekammer würde 
dazu führen, dass die Pflegefachkräfte, allein aufgrund ihrer geschätzten Anzahl von 200.000, 
unmittelbar an den Kosten der bestehenden Kammern – ohne eigene Kostenverursachung – 
beteiligt würde.  
 
 
Zu Nummer 21: 
 
Mit den §§ 115, 116, 117 und 118 wird die Errichtung der Pflegekammer, die Durchführung 
der ersten Kammerwahl und die Konstituierung der ersten Kammerversammlung perspekti-
visch mindestens bis zum Jahr 2023 geregelt.  
 
§ 118 ergänzt die grundsätzliche Meldepflicht der pflichtigen Kammerangehörigen in der Auf-
bauphase der Kammer um eine Meldeverpflichtung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 
Diese sind bis zum 31.12.2025 dazu verpflichtet, die bei ihnen beschäftigten Kammerpflichti-
gen an die Kammer zu melden. Diese Regelungen dient einem schnellen und zielgerichteten 
Aufbau der Selbstverwaltung und wirkt einer Ungleichbehandlung von Angehörigen, die sich 
freiwillig registrieren und solchen, die ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, entgegen. Durch 
die Regelung wird zudem sichergestellt, dass möglichst viele Angehörige bei der ersten Kam-
merwahl aktiv und passiv legitimiert sind. Die Regelung ist bis zum 31.12.2025 befristet, um 
die nach den Erfahrungswerten in anderen Bundesländern erforderliche Erstregistrierung auch 
über die Kammerwahl hinaus sicherzustellen und zugleich einen effektiven Vollzug von bereits 
eingeleiteten Bußgeldverfahren gegen säumige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sicherzu-
stellen.   
 
§ 119 stellt gegenüber dem Grundsatz in § 110 Absatz 1 Satz 1 Justizgesetz Nordrhein-West-
falen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30) eine Sonderregelung dar, die den Regelungen 
des Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vorgeht (vgl. § 110 Absatz 4 Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen). Durch die Notwendigkeit der Durchführung eines Vorverfahrens vor Erhebung ei-
ner Klage gegen einen Beitragsbescheid der Pflegekammer soll der Kammer die Gelegenheit 
gegeben werden, einvernehmliche Lösungen im Dialog mit dem betroffenen Kammerangehö-
rigen zu finden. Auch der oder die Kammerangehörige soll dazu angehalten werden, zunächst 
eine kammerinterne Lösung anzustreben. Zugleich wird die Justiz von einer Vielzahl von 
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gleichförmigen Verfahren entlastet. Die Regelung trägt damit dem Umstand Rechnung, dass 
sich die Pflegekammer in den ersten Jahren noch im Aufbau befindet.     
 
Die Übergangsvorschrift in § 120 sichert den Bestandschutz von bereits begonnen Weiterbil-
dungen und ermöglicht zugleich einen Transfer in das Kammersystem.         
 
 
Zu Artikel 2: 
 
Das Gesetz findet grundsätzlich keine Anwendung mehr auf Pflegefachpersonen, da insbe-
sondere die zuvor dem zuständigen Ministerium vorbehaltenen Kompetenzen nunmehr der 
Pflegekammer übertragen werden.    
 
 
Zu Artikel 3: 
 
Die notwendigen Änderungen spiegeln die richtungsweisenden Entscheidungen aus Artikel 1 
und Artikel 2 wider. Zudem erfolgen nötige redaktionelle Anpassungen.   
 
 
Zu Artikel 4, Artikel 5, Artikel 6: 
 
Die Zuständigkeit für Weiterbildungen wird auf die Pflegekammer übertragen. Zugleich wird 
insbesondere der Bestandsschutz von bereits anerkannten Weiterbildungseinrichtungen bis 
auf weiteres gesichert, ohne zugleich eine Vorfestlegung für die Kammer zu schaffen. 
 
 
Artikel 7, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11: 
 
Die Pflegekammer wird in der vorhandenen Gremienstruktur in Nordrhein-Westfalen veran-
kert. Die Regelungen treten nach der Konstituierung der ersten Kammerversammlung mit Wir-
kung zum 01.01.2022 in Kraft.   
 
 
 


